
Bericht über Solvabilität und 
Finanzlage 2016 (SFCR) 

R+V Luxembourg  

Lebensversicherung S.A. 



 

 

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. 

4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen 

RCS: Luxembourg B53899, gegründet 1996 

Bericht über Solvabilität und Finanzlage (SFCR) 

Stichtag: 31.12.2016 





 

 

INHALT 

ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................................................................................................................................ 4

 

A

 

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND GESCHÄFTSERGEBNIS ............................................................................................................................................... 6

 

A.1 Geschäftstätigkeit ................................................................................................................................................................. 6 
A.2 Versicherungstechnisches Ergebnis ...................................................................................................................................... 8 
A.3 Anlageergebnis ..................................................................................................................................................................... 9 
A.4 Entwicklung sonstiger Tätigkeiten ....................................................................................................................................... 11 

A.5 Sonstige Angaben ............................................................................................................................................................... 11 

B

 

GOVERNANCE-SYSTEM ................................................................................................................................................................................................ 12

 

B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-System .................................................................................................................. 12 
B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit .................................................................... 17 

B.3 Risikomanagementsystem einschließlich der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung ........................... 18 
B.4 Internes Kontrollsystem ....................................................................................................................................................... 22 

B.5 Funktion der Internen Revision ............................................................................................................................................ 22 
B.6 Versicherungsmathematische Funktion ............................................................................................................................... 23 
B.7 Outsourcing ........................................................................................................................................................................ 24 

B.8 Sonstige Angaben ............................................................................................................................................................... 24 

C

 

RISIKOPROFIL ................................................................................................................................................................................................................. 25

 

C.1 Versicherungstechnisches Risiko ........................................................................................................................................ 25 
C.2 Marktrisiko .......................................................................................................................................................................... 29 

C.3 Kreditrisiko .......................................................................................................................................................................... 31 
C.4 Liquiditätsrisiko ................................................................................................................................................................... 32 

C.5 Operationelles Risiko .......................................................................................................................................................... 32 
C.6 Andere wesentliche Risiken ................................................................................................................................................ 32 
C.7 Sonstige Angaben ............................................................................................................................................................... 33 

D

 

BEWERTUNG FÜR SOLVABILITÄTSZWECKE ............................................................................................................................................................ 34

 

D.1 Vermögenswerte ................................................................................................................................................................. 35 

D.2 Versicherungstechnische Rückstellungen ........................................................................................................................... 39 
D.3 Sonstige Verbindlichkeiten .................................................................................................................................................. 42 
D.4 Alternative Bewertungsmethoden ........................................................................................................................................ 44 
D.5 Sonstige Angaben ............................................................................................................................................................... 47 



 

 

E

 

KAPITALMANAGEMENT ................................................................................................................................................................................................ 48

 

E.1 Eigenmittel .......................................................................................................................................................................... 48 
E.2 Solvenzkapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung ................................................................................................. 51 
E.3 Verwendung des durationsbasierten Untermoduls Aktienrisiko bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung ........... 52 
E.4 Unterschiede zwischen der Standardformel und etwa verwendeten internen Modellen ....................................................... 52 

E.5 Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung und Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung .................................. 52 
E.6 Sonstige Angaben ............................................................................................................................................................... 53 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS .................................................................................................................................................................................................. 54
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Zusammenfassung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., gegründet 

1996, gehört als Unternehmen der R+V der genossen-

schaftlichen FinanzGruppe an. 

Als Kompetenzzentrum für Vorsorgen und Versichern in 

der genossenschaftlichen FinanzGruppe bietet R+V opti-

malen Versicherungsschutz und passgenaue, moderne 

Vorsorgelösungen an. R+V verfügt dabei über ein breites 

Spektrum bedarfsgerechter Produkte für alle Zielgruppen. 

Die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. betreibt 

schwerpunktmäßig die Fondsgebundene Lebens- sowie 

Rentenversicherung, aber auch die Lebensversicherung. 

Der Vertrieb der Produkte erfolgt derzeit bis auf Einzelfälle 

ausschließlich an Versicherungsnehmer aus Deutschland. 

Über die Niederlassung Wiesbaden bietet die Gesellschaft 

die Restkreditversicherung auf den Todesfall und eine Ar-

beitsunfähigkeits-(Zusatz)Versicherung zur Absicherung 

von Zahlungsverpflichtungen aus Konsumentenkrediten 

an. 

Die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. betreibt 

zum weit überwiegenden Teil Geschäft auf Rechnung und 

Risiko der Versicherungsnehmer. Daraus entsteht kein 

Kapitalanlagerisiko für die R+V Luxembourg Lebensversi-

cherung S.A.. Auch aus dem Geschäft der Restkreditversi-

cherung ergeben sich keine Zinsverpflichtungen gegen-

über den Versicherungsnehmern. 

Marktpreis-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken, die zu einem 

dauerhaften Wertverlust der Kapitalanlagen führen kön-

nen, begegnet die Gesellschaft durch eine entsprechende 

Produktgestaltung sowie eine breite Diversifikation der An-

lagen nach Emittenten, Ländern und Laufzeiten. Im Rah-

men der Unternehmensplanung erfolgt eine enge Abstim-

mung zwischen Kapitalanlagen und Produktanforderungen 

im Sinn eines aktiven Asset-Liability-Managements. Die 

wesentlichen versicherungstechnischen Risiken sind das 

Storno- und das Kostenrisiko. 

Die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. verfügte 

zum 31. Dezember 2016 über Eigenmittel in Höhe von ins-

gesamt 642.292 TEuro. Sie setzten sich zum Stichtag im 

Wesentlichen aus 21.750 TEuro Grundkapital sowie der 

Ausgleichsrücklage in Höhe von 620.542 TEuro zusam-

men. 

Die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. konnte im 

Geschäftsjahr jederzeit ihre Auszahlungsverpflichtungen 

erfüllen. Anhaltspunkte für eine künftige Liquiditätsgefähr-

dung sind nicht erkennbar. 

Die Eigenmittel stellen im Wesentlichen den Überschuss 

der Vermögenswerte der R+V Luxembourg Lebensversi-

cherung S.A. über ihre Verbindlichkeiten dar und stehen 

zur Verfügung, um erhöhte Verpflichtungen aufgrund des 

Eintritts von Risiken zu bedecken. Bei der Berechnung 

dieses Solvenzkapitalbedarfs werden alle quantifizierba-

ren Risiken sowie deren Abhängigkeiten untereinander 

berücksichtigt. Das Sicherheitsniveau bei dieser Berech-

nung beträgt 99,5%. 

Die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. verfügt 

zum Stichtag über ausreichend Eigenmittel, um sowohl die 

Mindestkapitalanforderung als auch den Solvenzkapitalbe-

darf in Höhe von 259.126 TEuro zu decken. Es errechnet 

sich zum 31.12.2016 damit eine Bedeckungsquote von 

247,9 %. Dabei hat die R+V Luxembourg Lebensversiche-

rung S.A. keine genehmigungspflichtigen Instrumente wie 

Übergangsmaßnahmen oder Volatilitätsanpassungen an-

gesetzt. 

Die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. wird in-

nerhalb der R+V Gruppe auch weiterhin die sich ergeben-

den Marktchancen nutzen. Hierzu hat die R+V das Pro-

gramm „Wachstum durch Wandel“ aufgelegt. Auch in Zu-

kunft steht dabei die langfristige Solidität und Stabilität der 

Unternehmensentwicklung im Mittelpunkt der Strategie. 

Auch bei anhaltend niedrigen Zinsen wird die R+V Luxem-

bourg Lebensversicherung S.A. aufgrund der eingeleiteten 

Maßnahmen eine hohe Risikotragfähigkeit aufweisen. 

Der vorliegende Bericht erläutert im Kapitel A die Ergeb-

nisse der Geschäftstätigkeit der R+V Luxembourg Le-

bensversicherung S.A. Das Kapitel B zeigt das solide und 
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vorsichtige Management des Geschäfts der R+V Luxem-

bourg Lebensversicherung S.A.. Das Risikoprofil wird in 

Kapitel C beschrieben und quantifiziert. Es wird aufge-

zeigt, wie Risikominderungstechniken eingesetzt werden 

und wie mögliche Stress-Szenarien auf das Unternehmen 

wirken könnten. Im Kapitel D wird die Solvabilitätsüber-

sicht dargestellt, in welcher Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten zu Marktwerten bewertet werden, so dass sich 

daraus die Eigenmittel ableiten. Im abschließenden Kapi-

tel E werden die Eigenmittel der Gesellschaft und die Sol-

venzkapitalanforderungen sowie die daraus resultierende 

Bedeckungsquote dargestellt. 

Mit freundlichem Gruß 

Der Verwaltungsrat der   

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. 
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A Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis 

A.1 Geschäftstätigkeit 

Rechtsform und Konzernzugehörigkeit 

Die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. (RVLux) 

gegründet 1996, gehört als Unternehmen der R+V Gruppe 

der genossenschaftlichen FinanzGruppe an.  

Die Anteile der RVLux werden zu 99,98 % von der R+V 

Versicherung AG (RVV) gehalten. Die RVV fungiert als 

Obergesellschaft des R+V Konzerns. 

   

NAME UND SITZ DES HALTERS 

  
Anteil am Kapital 

in % 

R+V Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 
Wiesbaden  99,98 

R+V Personen Holding GmbH, Raiffeisenplatz 1, 
65189 Wiesbaden  0,02 

   

 

Die RVV befindet sich über direkt und indirekt gehaltene 

Anteile mehrheitlich im Besitz der DZ BANK AG Deutsche 

Zentral-Genossenschaftsbank. Weitere Anteile werden 

von genossenschaftlichen Verbänden und Instituten ge-

halten. Der Vorstand der RVV trägt die Verantwortung für 

das gesamte Versicherungsgeschäft innerhalb der DZ 

BANK Gruppe. 

Der R+V Konzern wird geführt wie ein einheitliches Unter-

nehmen. Die einheitliche Leitung der R+V Gruppe wird 

durch den Vorstand der RVV (Holdingvorstand) ausgeübt. 

Die RVLux wird vom Verwaltungsrat geleitet. Die einheitli-

che Leitung der R+V Gruppe manifestiert sich dadurch, 

dass im Verwaltungsrat der RVLux mehrheitlich Mitglieder 

des Vorstands der RVV vertreten sind. Unterlegt wird die 

einheitliche Leitung zudem durch Regelungen in der Ge-

schäftsordnung des Verwaltungsrates.  

Die Verwaltungsratsmitglieder legen die Grundsätze der 

Unternehmenspolitik fest und treffen alle Entscheidungen, 

die für die RVLux grundsätzlicher Bedeutung sind, mit 

Ausnahme der Handlungen, die das Gesetz oder die Sat-

zung der Generalversammlung vorbehält. Strategische 

Vorgaben der RVV werden hierzu – soweit dem gesetzlich 

nichts entgegensteht – entsprechend umgesetzt. 

Der Verwaltungsrat der RVLux tagt bislang zweimal im 

Jahr. Darüber hinaus werden bei Bedarf weitere Tagun-

gen abgehalten und insbesondere in Dringlichkeitsfällen 

Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst. 

Als Gremium, das die operative Tätigkeit der R+V Luxem-

bourg kontrolliert, legt der Verwaltungsrat allgemeine 

Richtlinien und Ziele der Unternehmensführung fest. Der 

Verwaltungsrat beschließt die Grundsätze der Geschäfts-

politik, der strategischen und operativen Unternehmens-

planung, der Ausrichtung der Produktentwicklung und der 

Kapitalanlagen und die Grundsätze des Marktauftritts. Der 

Verwaltungsrat hat für die tägliche Geschäftsführung und 

die Vertretung der Gesellschaft drei Geschäftsführer beru-

fen. Der Verwaltungsrat setzt sich zum Stichtag 31. De-

zember 2016 aus folgenden Personen zusammen: 

Frank-Henning Florian 

- Vorsitzender des Verwaltungsrates 

- Mitglied des Vorstands der RVV - Ressort Personenver-

sicherungen 

Marc René Michallet 

- stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates 

- Mitglied des Vorstands der RVV - Ressort Finanzen und 

Kapitalanlagen 

Dr. Andreas Hasse 

- Mitglied des Verwaltungsrates 

- Bereichsleiter Konzern-Recht der R+V Gruppe 

Heinz-Jürgen Kallerhoff 

- Mitglied des Verwaltungsrates 

- Mitglied des Vorstands der RVV - Ressort Vertrieb und 

Marketing 
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Zum 31. Dezember 2016 waren die folgenden Personen 

durch den Verwaltungsrat als Geschäftsführer berufen: 

- Alfred Schulz 

- Stefan Honecker 

- Wolfgang H. Sander 

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 15.02.2016 

mit Wirkung ab 01.01.2016 folgende Ausgliederungsbe-

auftragte im Sinne von EIOPA-Governance-Leitlinie 14 be-

stellt: 

   

AUSGLIEDERUNGSBEAUFTRAGTE 

   

Ausgliederungsbeauftragter versicherungs-
mathematische Funktion  Frank-Henning Florian 

Ausgliederungsbeauftragter Interne Revisi-
ons-Funktion  Marc René Michallet 

Ausgliederungsbeauftragter Compliance-
Funktion  Andreas Hasse 

Ausgliederungsbeauftragter Risikomanage-
ment-Funktion  Frank-Henning Florian 

   

 

Das nachfolgende Schaubild zeigt die R+V Gruppe. Diese 

setzt sich zusammen aus dem R+V Konzern sowie den 

Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. 

Die RVLux hält per 31. Dezember 2016 keine Anteile an 

verbundenen Unternehmen. 

Geschäftsbereiche und Regionen 

Die RVLux betreibt ausschließlich selbst abgeschlossenes 

Geschäft in den Geschäftsbereichen Indexgebundene- 

und fondsgebundene Versicherung, Versicherung mit 

Überschussbeteiligung, Krankenversicherung und Sons-

tige Lebensversicherung. 

Die RVLux betreibt den wesentlichen Teil des Versiche-

rungsgeschäfts in Deutschland. Das Versicherungsge-

schäft wird über den Hauptsitz der Gesellschaft in Luxem-

burg und über eine Niederlassung in Wiesbaden, Deutsch-

land betrieben. 
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Finanzaufsicht und externer Abschlussprüfer 

Die für das Unternehmen zuständige Aufsichtsbehörde ist 

das Commissariat aux Assurances (CAA) mit Sitz in L-

1840 Luxemburg, 7, Boulevard Joseph II. 

Der Abschlussprüfer der RVLux ist die Ernst & Young 

S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg. 

Wesentliche Entwicklungen mit Einfluss auf die 

Geschäftsentwicklung 

Im Berichtszeitraum sind keine wesentlichen Geschäfts-

vorfälle oder sonstigen Ereignisse, die sich erheblich auf 

das Unternehmen ausgewirkt haben, zu verzeichnen. 

A.2 Versicherungstechnisches Ergebnis 

Das Versicherungsgeschäft wird über den Hauptsitz der 

Gesellschaft in Luxemburg und über eine Niederlassung in 

Wiesbaden, Deutschland, betrieben. Die RVLux (Haupt-

sitz) betreibt die Fondsgebundene Lebens- sowie Renten-

versicherung und die konventionelle Lebensversicherung. 

Das Geschäft am Hauptsitz verteilt sich auf die Geschäfts-

bereiche „Index- und fondsgebundene Versicherung“, 

„Sonstige Lebensversicherung“ und „Versicherung mit 

Überschussbeteiligung“. Der Vertrieb der Produkte erfolgt 

derzeit bis auf Einzelfälle ausschließlich an Versiche-

rungsnehmer aus Deutschland. 

Das Produkt „R+V-VorsorgeKonzept“, das eine Fondsge-

bundene Rentenversicherung ist, stellt den Kunden meh-

rere Anlagestrategien zur Auswahl, die sich aus verschie-

denen Fonds beziehungsweise Dachfonds der Genossen-

schaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken und Raiffei-

senbanken zusammensetzen, darunter befinden sich auch 

die Fonds mit einer regelbasierten Anlagestrategie. Es 

werden auch individuelle Ausprägungen der Anlagestrate-

gien in Absprache mit Banken der Genossenschaftlichen 

FinanzGruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken an-

geboten.  

Mit dem R+V GenerationenKonzept und dem Produkt 

„TermFIX Police“, das auf einer Zusammenarbeit mit der 

DZ Privatbank S.A., Luxemburg, beruht, werden auch 

fondsgebundene Versicherungen auf festen Termin ange-

boten.  

Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Lebensversiche-

rung gegen Einmalbeitrag mit Teilauszahlungen abzu-

schließen. Die Teilauszahlungen aus der Einmalbeitrags-

versicherung werden zur Beitragszahlung für Fondsge-

bundene Versicherungen mit laufendem Beitrag verwen-

det. 

Über die Niederlassung Wiesbaden bietet die RVLux die 

Restkreditversicherung auf den Todesfall und eine Ar-

beitsunfähigkeits-(Zusatz)Versicherung zur Absicherung 

von Zahlungsverpflichtungen aus Konsumentenkrediten 

an. Für die versicherten Kredite wird von der R+V Allge-

meine Versicherung AG (RVA), auch eine Versicherung 

für den Fall der Arbeitslosigkeit des Kreditnehmers ange-

boten. Die Niederlassung übernimmt als Dienstleistung die 

Abwicklung und Verwaltung der Arbeitslosigkeitsversiche-

rung im Namen und im Auftrag der RVA. Das Geschäft 

der Niederlassung verteilt sich auf die Geschäftsbereiche 

„Sonstige Lebensversicherung“ und „Krankenversiche-

rung“. 

Die RVLux betreibt den wesentlichen Teil des Versiche-

rungsgeschäfts in Deutschland. 

Im Berichtszeitraum erzielte die RVLux einen Jahresüber-

schuss von 33.947 TEuro. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Größen des Mel-

debogens „Prämien, Forderungen und Aufwendungen 

nach Geschäftsbereichen“ (S.05.01) dargestellt: 
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VERSICHERUNGSTECHNISCHE ERGEBNISGRÖßEN (BRUTTO) 

 

 
Gebuchte Bruttobei-

träge  

Aufwendungen f. Ver-
sicherungsfälle 

(brutto, ohne Regulie-
rung)  

Abschlussaufwen-
dungen (brutto)  

Verwaltungsaufwen-
dungen (brutto) 

  in TEuro  in TEuro  in TEuro  in TEuro 

Versicherung mit Überschussbeteiligung  0  1.838  0  14 

Krankenversicherung  106.029  52.962  95.029  487 

Sonstige Lebensversicherung  285.368  112.103  66.558  1.196 

Index- und fondsgebundene Versicherung  813.810  302.673  42.475  7.798 

Gesamt  1.205.207  469.576  204.062  9.495 
         

 

Zum Bilanzstichtag verwaltete die RVLux 1,2 Mio. Ver-

träge mit gebuchten Bruttobeiträgen von 1.205.206 TEuro. 

Davon entfielen 813.810 TEuro auf Index- und fondsge-

bundene Versicherungen, 285.368 TEuro auf Sonstige Le-

bensversicherungen und 106.029 TEuro auf Krankenversi-

cherungen.  

Ohne das Geschäft der Niederlassung wurden 31.223 

Versicherungsverträge eingelöst. Der laufende Beitrag für 

ein Jahr beträgt aus dem Neuzugang 48.844 TEuro. Der 

durchschnittliche laufende Beitrag für ein Jahr beträgt 

2.703 Euro. Der durchschnittliche Einmalbeitrag beträgt 

49.727 Euro. Die Beitragssumme des Neuzugangs betrug 

1.483.737 TEuro, davon entfallen 640.090 TEuro auf Ein-

malbeiträge.  

Im Niederlassungsgeschäft wurden 231.679 Versiche-

rungsverträge eingelöst. Der laufende Beitrag für ein Jahr 

beträgt aus dem Neuzugang 2.855 TEuro, der Einmalbei-

trag aus dem Neuzugang liegt bei 314.294 TEuro. 

Im Geschäftsjahr 2016 sind Aufwendungen für Versiche-

rungsfälle (brutto, ohne Regulierung) in Höhe von 469.576 

TEuro angefallen. Diese betreffen Versicherungsleistun-

gen und Zahlungen für Rückkäufe. Mit 64,5 % entfiel der 

größte Anteil auf Index- und fondsgebundene Versiche-

rungen. Sonstige Lebensversicherungen und Krankenver-

sicherungen hatten zusammen einen Anteil von 35,2 %. 

Auf Versicherungen mit Überschussbeteiligung entfielen 

0,4 %. Wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Versiche-

rungsleistungen hatten die Aufwendungen für Rückkäufe 

in Höhe von 305.844 TEuro. Aus Einmalbeitragsversiche-

rungen wurden 38.525 TEuro Versicherungsleistungen als 

Teilzahlungen fällig, die zur Beitragszahlung für die jeweils 

zugrundeliegende Fondsgebundene Rentenversicherung 

verwendet wurden.  

Die Abschlussaufwendungen des Berichtsjahres betragen 

204.062 TEuro. Bezogen auf die Beitragssumme des Neu-

geschäfts errechnet sich für das Geschäftsjahr 2016 ein 

Kostensatz von 11,1 %. Ohne das Geschäft der Niederlas-

sung ergibt sich ein Kostensatz von 2,8 %. In diesen Wert 

fließen sowohl die Abschlusskosten des Neuzugangs aus 

dem Geschäftsjahr ein, als auch Aufwendungen aus dem 

Neuzugang der vorhergehenden Geschäftsjahre, weil bei 

Versicherungen gegen laufende Beitragszahlung die Ab-

schlusskosten des Neuzugangs jeweils über die ersten 

fünf Versicherungsjahre verteilt anfallen. Die Abschluss-

aufwendungen in Höhe von 204.062 TEuro entfielen zu 

46,6 % auf Krankenversicherungen, zu 32,6 % auf Sons-

tige Lebensversicherungen und zu 20,8 % auf Index- und 

fondsgebundene Versicherungen. 

Die Verwaltungsaufwendungen belaufen sich auf 9.494 

TEuro. Gemessen an den gebuchten Beiträgen errechnet 

sich ein Kostensatz von 0,8 %. Ohne das Geschäft der 

Niederlassung ergibt sich ein Kostensatz von 0,9 %. Die 

Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 9.494 TEuro ent-

fielen zu 82,1 % auf Index- und fondsgebundene Versi-

cherungen, zu 12,6 % auf Sonstige Lebensversicherun-

gen, zu 5,1 % auf Krankenversicherungen und zu 0,1 % 

auf Versicherungen mit Überschussbeteiligung. 

A.3 Anlageergebnis 

Das Kapitalanlageergebnis setzt sich aus dem ordentli-

chen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. 

Das ordentliche Ergebnis umfasst auf der Ertragsseite 
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Zins-, Dividenden- und Mieteinnahmen und wird auf der 

Aufwandsseite insbesondere um die Verwaltungskosten 

vermindert. Im außerordentlichen Ergebnis werden Ge-

winne und Verluste aus Abgängen von Kapitalanlagen so-

wie Abschreibungen aufgrund von Wertminderungen so-

wie Zuschreibungen aufgrund von Wertaufholungen sal-

diert. Nachstehende Tabelle zeigt die verschiedenen 

Quellen des Anlageergebnisses auf eigenes Risiko:  

   

ANLAGEERGEBNIS IM GESCHÄFTSJAHR 

  2016 

  in TEuro 

Ordentliche Erträge  16.469 

Ordentliche Aufwendungen  884 

Abgangsgewinne  2.763 

Abgangsverluste  278 

Zuschreibungen  2.283 

Abschreibungen  2.678 

Summe  17.675 
   

 

Die RVLux erzielte aus den Kapitalanlagen ordentliche Er-

träge von 16.469 TEuro. Abzüglich ordentlicher Aufwen-

dungen von 884 TEuro ergab sich ein ordentliches Kapi-

talanlageergebnis von 15.586 TEuro. 

Bei den Kapitalanlagen der RVLux ergaben sich Abschrei-

bungen von 2.678 TEuro. Aufgrund von Wertaufholungen 

wurden 2.283 TEuro wieder zugeschrieben. Durch Veräu-

ßerungen von Vermögenswerten erzielte die RVLux einer-

seits Abgangsgewinne von 2.763 TEuro, andererseits ent-

standen Abgangsverluste von 278 TEuro. Aus dem Saldo 

der Zu- und Abschreibungen sowie den Abgangsgewinnen 

und -verlusten resultierte ein außerordentliches Ergebnis 

von 2.089 TEuro. 

Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen als Summe des or-

dentlichen sowie des außerordentlichen Ergebnisses be-

lief sich damit für das Geschäftsjahr 2016 auf 17.675 

TEuro. 

In der folgenden Tabelle ist die Aufschlüsselung der ver-

schiedenen Ertrags- und Aufwandsquellen nach Vermö-

genswertklassen dargestellt: 

             

AUFSCHLÜSSELUNG DER ERTRAGS- UND AUFWANDSQUELLEN NACH VERMÖGENSWERTKLASSEN 

  
Ordentliche 

Erträge  

Ordentliche 
Auf- 

wendungen  
Abgangs- 

gewinne  
Abgangs- 

verluste  
Zuschrei- 

bungen  
Abschrei- 

bungen 

  in TEuro  in TEuro  in TEuro  in TEuro  in TEuro  in TEuro 

Immobilien  0  0  0  0  0  0 

Beteiligungen  2  0  392  2  0  0 

Aktien  0  0  0  0  0  0 

Investmentfonds  2.028  100  887  9  391  206 

Anleihen  14.437  784  1.483  267  1.890  2.472 

Hypothekendarlehen  0  0  0  0  0  0 

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten  0  0  0  0  0  0 

Sonstige Anlagen  2  0  0  0  1  0 

Summe ohne FLV  16.469  884  2.762  278  2.282  2.678 

FLV*  0  4.771  4.329  87.138  330.184  26.972 

Summe mit FLV  16.469  5.655  7.091  87.416  332.466  29.650 
             
*Bei FLV werden unter Zu- und Abschreibungen die unrealisierten Zeitwertveränderungen dargestellt 

 

Von den ordentlichen Kapitalanlageerträgen von 16.469 

TEuro entfielen 14.437 TEuro auf die Anlageklasse Anlei-

hen, unter der die direkt gehaltenen Staatsanleihen, 

Pfandbriefe und Unternehmensanleihen aggregiert sind. 

Die Position Investmentfonds mit einem ordentlichen Er-

trag von 2.028 TEuro umfasste Rentenanlagen im Fonds-

bestand sowie die in Fonds gehaltenen Substanzwerte der 

Anlageklassen Aktien und Immobilien. 
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Die ordentlichen Aufwendungen aus Kapitalanlagen in 

Höhe von 884 TEuro verteilten sich größtenteils auf die 

Position Anleihen mit 784 TEuro und auf die Position In-

vestmentfonds mit 100 TEuro. 

Abgangsgewinne und Abgangsverluste entstehen durch 

Handelsaktivitäten im Zuge der Portfoliosteuerung und -

optimierung. Für die Kapitalanlagen auf Risiko der Gesell-

schaft betraf dies vor allem die Anlageklassen Anleihen 

und Investmentfonds. Für das Geschäftsjahr 2016 betru-

gen die Abgangsgewinne 2.763 TEuro, Abgangsverluste 

ergaben sich in Höhe von 278 TEuro.  

Im Jahr 2016 betrug die Summe der Zuschreibungen 

2.283 TEuro. Diese verteilten sich auf Anleihen in Höhe 

von 1.890 TEuro und Investmentfonds in Höhe von 391 

TEuro. 

Abschreibungen wurden über 2.678 TEuro vorgenommen. 

Diese entfielen größtenteils auf die Anlageklasse Anlei-

hen. 

In der Kategorie FLV werden die Kapitalanlagen der 

fondsgebundenen Versicherung zusammengefasst. Die 

ordentlichen Aufwendungen der FLV beliefen sich im ab-

gelaufenen Geschäftsjahr auf 4.771 TEuro. Veräußerun-

gen von Kapitalanlagen in dieser Kategorie führten auf der 

einen Seite zu Abgangsgewinnen von 4.329 TEuro und 

auf der anderen Seite zu Abgangsverlusten von 87.138 

TEuro. Die Kapitalanlagen der FLV werden zu Zeitwerten 

bilanziert. Unter Zuschreibungen und Abschreibungen 

werden an dieser Stelle die positiven und negativen Zeit-

wertwertänderungen abgebildet. Die ordentlichen Erträge 

sind unter Zuschreibungen enthalten. 

Das Verbriefungsportfolio der RVLux bestand zum Be-

richtsstichtag vollständig aus Collateralized Debt Obligati-

ons. Der beizulegende Zeitwert belief sich auf 1.674 

TEuro. Die zugrundeliegenden Forderungen stammten zu 

30,8 % aus Europa und zu 45,2 % aus den Vereinigten 

Staaten. Zum 31. Dezember 2016 waren insgesamt 

100 % der Positionen in den Investment Grade-Bereich 

(bis BBB-) eingestuft. 100 % des Exposures entfielen auf 

die beiden höchsten Ratingklassen (AAA bis AA).  

In der Risikomessung werden Verbriefungen im Spreadri-

siko berücksichtigt. Die Kapitalanforderung hierfür ergibt 

sich mithilfe eines Faktoransatzes auf Grundlage des rele-

vanten Kreditvolumens. Die Höhe des Stressfaktors wird 

durch das Titel-Rating und die modifizierte Duration der 

Anlage bestimmt. 

A.4 Entwicklung sonstiger Tätigkeiten 

Sonstiges Ergebnis 

Im sonstigen Ergebnis werden bei der RVLux überwie-

gend Erträge und Aufwendungen aus erbrachten Dienst-

leistungen innerhalb der R+V Gruppe ausgewiesen. Diese 

sind für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der RVLux als unwesentlich einzustufen. 

Operating-Leasing-Verträge 

Die RVLux ist Leasingnehmer bei Verträgen für Büro- und 

Geschäftsräume sowie bei Verträgen für eine Dienstwa-

genflotte. Verträge als Leasinggeber lagen bei der RVLux 

nicht vor. 

Finanzierungs-Leasing-Verträge 
Finanzierungs-Leasing-Verträge lagen zum Stichtag 31. 

Dezember 2016 nicht vor. 

A.5 Sonstige Angaben 

Im Berichtszeitraum sind keine weiteren Vorgänge zu ver-

zeichnen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der RVLux von Bedeutung sind. 
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B Governance-System 

B.1 Allgemeine Angaben zum 

Governance-System 

Die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der R+V Ver-

sicherung AG, Wiesbaden (nachfolgend „RVV“) und ge-

hört der R+V Versicherungsgruppe (nachfolgend „R+V 

Gruppe“ oder „Gruppe“) an. 

Die Gesellschaften der R+V-Gruppe werden wie ein ein-

heitliches Unternehmen geführt. Die R+V Versicherung 

AG ist die leitende Konzern- bzw. Gruppenobergesell-

schaft. Sie koordiniert die Zusammenarbeit der R+V. Alle 

wesentlichen strategischen und operativen Entscheidun-

gen werden – im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Zu-

lässigkeit – durch den Vorstand der R+V Versicherung AG 

getroffen und durch die Tochtergesellschaften umgesetzt. 

Verwaltungsrat 

Die Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat geleitet. Er legt 

die Grundsätze der Unternehmenspolitik fest und trifft alle 

Entscheidungen, die für die Gesellschaft von grundsätzli-

cher Bedeutung sind, mit Ausnahme der Handlungen, die 

das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung 

vorbehält. Strategische Vorgaben der RVV werden hierzu 

– soweit dem gesetzlich nichts entgegensteht – entspre-

chend umgesetzt. 

Die einheitliche Leitung in der R+V Gruppe wird dadurch 

sichergestellt, dass im Verwaltungsrat der Gesellschaft 

mehrheitlich Mitglieder des Vorstands der RVV vertreten 

sind. Der Organisationsgrundsatz der einheitlichen Leitung 

ist darüber hinaus auch in der Geschäftsordnung des Ver-

waltungsrats der Gesellschaft eingeflossen.  

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:  

Vorsitzender: Frank-Henning Florian, Mitglied des Vor-

stands der RVV 

Stellvertretender Vorsitzender: Marc René Michallet, 

Mitglied des Vorstands der RVV (seit 15.02.2016) 

Mitglieder des Verwaltungsrats:  

Karl-Heinz Kallerhoff, Mitglied des Vorstands der RVV 

Andreas Hasse, Leiter Konzern-Recht der RVV 

Geschäftsführung 

 

Der Verwaltungsrat hat für die tägliche Geschäftsführung 

und die Vertretung der Gesellschaft drei Geschäftsführer 

berufen: 

Alfred Schulz, Sprecher der Geschäftsführung; 

Stefan Honecker, Wolfgang H. Sander 

Hauptbevollmächtigter der Niederlassung 

 

Für die Niederlassung Wiesbaden wurde als Hauptbevoll-

mächtigter benannt: Stefan Huhn. 

Der Verwaltungsrat steht in einer gemäß Solvency II ange-

messenen Interaktion mit den eingesetzten Ausschüssen, 

den Schlüsselfunktionen, der Geschäftsführung und den 

anderen Führungskräften des Unternehmens. Eine ange-

messene Interaktion beinhaltet vor allem einen Informati-

onsfluss aus allen Bereichen des Unternehmens an den 

Verwaltungsrat. Erforderlich sind regelmäßige sowie an-

lassbezogene Informationen an den Verwaltungsrat und 

die Geschäftsführung sowie entsprechende Informations- 

und Beratungspflichten der anderen Stellen. Neben den 

geforderten Prozessen zur Übermittlung von Informatio-

nen und Berichten aus allen Unternehmensbereichen um-

fasst die angemessene Interaktion auch Prozesse, die si-

cherstellen, dass die bearbeitenden Stellen über die ge-

troffenen Entscheidungen informiert werden. 
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Ausschüsse und Kommissionen 

In der R+V Gruppe gibt es einschlägige Ausschüsse und 

Kommissionen, welche die Entscheidungsträger bei ihren 

Aufgaben unterstützen. Der Informationsaustausch zwi-

schen dem Verwaltungsrat und den Ausschüssen der R+V 

Gruppe ist über die Mitgliedschaft oder Vertretung der 

Verwaltungsratsmitglieder in den Ausschüssen sicherge-

stellt. 

Die Ausschüsse und Kommissionen bereiten Beschluss-

fassungen des Vorstandes der RVV vor. Darüber hinaus 

berichten sie mindestens jährlich an den Vorstand der 

RVV. Da im Verwaltungsrat der Gesellschaft mehrheitlich 

Mitglieder des Vorstands der RVV vertreten sind, stellen 

die Ausschüsse und Kommissionen für den Verwaltungs-

rat somit eine wichtige Informationsquelle im Sinne einer 

angemessenen Interaktion dar. Die Berichterstattung über 

die Arbeit der Ausschüsse und Kommissionen obliegt da-

bei dem jeweiligen Vorsitzenden. Die in den Ausschüssen 

und Kommissionen vertretenen Vorstandsmitglieder unter-

richten ihrerseits die übrigen Ausschuss- bzw. Kommissi-

onsmitglieder. Zuständigkeiten, Zusammensetzung und 

Verfahrensabläufe der Ausschüsse und Kommissionen 

sind in ihren Geschäftsordnungen geregelt.  

Nachfolgend sind die wesentlichen Ausschüsse und Kom-

missionen der R+V Gruppe beschrieben: 

Finanzausschuss  

Bestimmte Geschäfte sind aufgrund ihrer Risikorelevanz 

an den Finanzausschuss zu berichten. Andere Geschäfte 

bedürfen aufgrund ihrer besonderen Risikorelevanz der 

Zustimmung des Finanzausschusses. Er steht in der Ent-

scheidungspyramide zwischen der Entscheidungskompe-

tenz des Ressortvorstands Finanzen (ggfs. unter Einbin-

dung des Investmentkomitees) und der Entscheidungs-

kompetenz des Gesamtvorstands. Welche Geschäfte je-

weils berichtsbedürftig oder zustimmungsbedürftig sind 

hängt von ihrer Art und/oder ihrem Volumen ab. Des Wei-

teren bereitet der Finanzausschuss Beschlussfassungen  

über die Definition einer strategischen Anlagepolitik vor. 

Ferner nimmt er die vierteljährliche Berichterstattung über 

die Kapitalanlagen entgegen, steuert die Asset-Liability-

Management-Prozesse, beauftragt die Weiterentwicklung 

des Asset-Liability-Managements (ALM) und managt das 

ALM-Risiko auf Basis einer regelmäßigen Berichterstat-

tung und von Erkenntnissen aus der Risikokommission. 

Der Finanzausschuss tritt vierteljährlich zusammen. 

Rückversicherungsausschuss  

Der Rückversicherungsausschuss entscheidet über die 

Rückversicherungspolitik und den Abschluss bestimmter 

Rückversicherungsgeschäfte, die ihm durch die Zeich-

nungsrichtlinie der aktiven Rückversicherung zugewiesen 

sind. Er steht zwischen der Entscheidungskompetenz des 

Ressortvorstands Rückversicherung und des Gesamtvor-

stands. Ferner koordiniert und bewertet er diese Ge-

schäftsvorfälle auch im Hinblick auf die Belange der Risi-

kostrategie und koordiniert die Zeichnungs-richtlinien mit 

den Belangen des Risikomanagements. Des Weiteren 

nimmt er die Berichterstattungen über die vom Vorstand 

zu verabschiedende operative Planung für das Ressort 

Aktive Rückversicherung, über die Planung der Rückversi-

cherungsergebnisse für das abgegebene und übernom-

mene Gruppengeschäft und über den halbjährlichen Be-

richt im Rückversicherungsausschuss entgegen. Er berei-

tet Beschlussfassungen über die Grundsätze der Rückver-

sicherungspolitik und ihrer Änderung vor. Der Rückversi-

cherungsausschuss tagt halbjährlich. 

Ausschuss Produkt- und Markenstrategie  

Der Ausschuss Produkt- und Markenstrategie tagt mehr-

mals jährlich und bereitet die Beschlussfassung über we-

sentliche Änderungen der R+V-Vertriebs- und Spartenmo-

delle vor.  

Im Hinblick auf Produkte kommen dem Ausschuss Pro-

dukt- und Markenstrategie die Vorbereitung der Be-

schlussfassung des Verwaltungsrates über die Entwick-

lung von Produkten, die wesentliche Auswirkungen auf die 

Geschäfts- und Vertriebsmodelle haben sowie die Festle-

gung der Prozesse und Kriterien für die Auswahl der 

Wachstumspakete sowie Entscheidung über die umzuset-

zenden Wachstumspakete eines Jahres zu. 

Im Hinblick auf das Marketing umfassen die Aufgaben die 

Kenntnisnahme wesentlicher Ergebnisse aus der Marktbe-

obachtung und Ableitung notwendiger Maßnahmen für 

R+V, die Vorbereitung der Beschlussfassung über die 

Festlegung und Weiterentwicklung der gruppenweiten 

Marketingausrichtung und der Positionierung aller Marken 

von R+V, die Ableitung der notwendigen Handlungsfelder 
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sowie die Festlegung des Marktauftritts und der wesentli-

chen Werbemaßnahmen der R+V und die Entscheidung 

über den jährlichen Kommunikationsschwerpunkt der R+V 

und Festlegung des zugehörigen Mediabudgets (TV, Ra-

dio, Print inklusive Produktion und Umsetzung). 

Investitionskommission  

Die lnvestitionskommission tritt mindestens vierteljährlich 

zusammen und entscheidet über bestimmte Investitions-

projekte bis zu einem definierten Gesamtbetrag. Investi- 

tionsprojekte oberhalb dieses Betrages bedürfen zusätz-

lich der Zustimmung des Gesamtvorstands. Die Investiti-

onskommission bereitet die Beschlussfassung des Vor-

standes über diese Investitionsprojekte vor sowie die Be-

schlussfassung über die Grundsätze der Investitionspoli-

tik. Ferner obliegt ihr die Festlegung, fortlaufende Kon-

trolle und Anpassung des Projektportfolios und des In- 

vestitionscontrollingverfahrens sowie die Überprüfung und 

Kommunikation von wesentlichen Nutzen- oder Kostenän-

derungen einschließlich Rückmeldung an den Gesamtvor-

stand. 

Risikokommission  

Die Risikokommission, als integraler Bestandteil des 

ORSA-Prozesses, dient der Koordination, Information und 

dem fachlichen Austausch zwischen dem Gesamt- und 

dem Ressort-Risikomanagement. Darüber hinaus bereitet 

sie Beschlussfassungen vor.  

Die Risikokommission ist außerdem Instrument der Inter-

aktion der Risikomanagementfunktion mit den Inhabern 

der drei anderen Schlüsselfunktionen Compliance, interne 

Revision und versicherungsmathematische Funktion.  

Die Aufgaben, Befugnisse sowie die Aufbau- und Ablau-

forganisation der Risikokommission sind in ihrer Ge-

schäftsordnung niedergelegt. 

Schlüsselfunktionen 

Die Governance-Vorgaben gemäß Solvency II enthalten 

Organisationsanforderungen für vier aus aufsichtsrechtli-

cher Sicht besonders wichtige Bereiche des Unterneh-

mens. Die Organisationseinheiten, denen die Aufgaben 

dieser vier Themengebiete zugewiesen sind, werden als 

Schlüsselfunktionen bezeichnet: Risikomanagement-

Funktion, Compliance-Funktion, interne Revisionsfunktion 

sowie versicherungsmathematische Funktion.  

Unter einer Funktion ist dabei der Mitarbeiterkreis zu ver-

stehen, der die jeweiligen Aufgaben wahrnimmt. Funktio-

nen bestehen aus einer Organisationseinheit oder einem 

Teil dieser Organisationseinheit, oder sind aus mehreren 

Organisationseinheiten oder mehreren Teilen von Organi-

sationseinheiten zusammengesetzt. Für jede Schlüssel-

funktion ist ein verantwortlicher Inhaber festgelegt, dem 

die Letztverantwortung für die ordnungsgemäße Erfüllung 

der Aufgaben seiner Schlüsselfunktion zukommt.  

Die Gesellschaft hat die genannten Schlüsselfunktionen 

auf einzelne R+V-Gesellschaften ausgegliedert, die diese 

Schlüsselfunktionsaufgaben für die anderen betroffenen 

R+V-Unternehmen als Dienstleister erbringen. Die Schlüs-

selfunktionen „Risikomanagement“ und „Compliance“ so-

wie die Schlüsselfunktion „interne Revision“ sind auf die 

R+V Versicherung AG ausgegliedert, die versicherungs-

mathematische Funktion ist auf die R+V Lebensversiche-

rung AG ausgegliedert.   

Für die Governance-Struktur der Gesellschaft nehmen die 

Schlüsselfunktionen eine wichtige Stellung im Konzept der 

drei Verteidigungslinien (sogenannte „Three-Lines-of-De-

fense“) ein. Das Konzept dient der Sicherstellung eines 

funktionsfähigen Überwachungs- und Kontrollsystems im 

Unternehmen und unterstützt dabei das Risikomanage-

ment der Gesellschaft. Die erste Verteidigungslinie um-

fasst das dezentrale Risikomanagement in Form der ope-

rativen Einheiten. Im Rahmen der täglichen Geschäftstä-

tigkeit zeichnen die Mitarbeiter der Gesellschaft Risiken. 

Als zweite Verteidigungslinie agiert die Risikomanage-

mentfunktion, die Compliance-Funktion und die versiche-

rungsmathematische Funktion. Sie erfüllen insbesondere 

eine zentrale Überwachungs- und Beratungsaufgabe, in-

dem sie die implementierten Kontrollmechanismen der 

ersten Verteidigungslinie regelmäßig überwachen und die 

notwendige Methodenkompetenz zur Verfügung stellen. 

Eine prozessunabhängige Letztprüfung erfolgt durch die 

Schlüsselfunktion Revision, welche als dritte Verteidi-

gungslinie für die nachgelagerte Validierung der Ange-

messenheit und Funktionsfähigkeit der ersten beiden Ver-

teidigungslinien zuständig ist. 

In aufbauorganisatorischer Hinsicht stellt die dienstleis-

tende R+V-Gesellschaft sicher, dass jede Schlüsselfunk-

tion eine angemessene Stellung innerhalb der Aufbauor-
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ganisation sowie klar festgelegte Zuständigkeiten und Be-

fugnisse besitzt. Dies wird in den internen R+V-Leitlinien 

der vier Schlüsselfunktionen festgelegt, welche ihre Stel-

lung im Unternehmen, ihre Kompetenzen sowie ihre orga-

nisatorische Einbindung definieren. Wesentlicher Aspekt 

ist hierbei die direkte Berichterstattung gegenüber dem 

Verwaltungsrat, welche turnusmäßig mindestens einmal 

jährlich in gesonderten schriftlichen Berichten sowie dar-

über hinaus ad hoc aus besonderem Anlass erfolgt. 

Auch die Ablauforganisation der Schlüsselfunktionen ist in 

den jeweiligen internen Leitlinien geregelt sowie die Sach-

verhalte, die an die jeweilige Schlüsselfunktion zu melden 

sind.  

Die Risikomanagementfunktion unterstützt den Verwal-

tungsrat und die anderen Funktionen bei einer effektiven 

Handhabung des Risikomanagementsystems und über-

wacht sowohl dieses als auch das Risikoprofil. Sie ist für 

die Identifikation, Analyse und Bewertung der Risiken im 

Rahmen des Risikomanagementprozesses gemäß ORSA 

verantwortlich. Dies schließt die Früherkennung, vollstän-

dige Erfassung und interne Überwachung aller wesentli-

chen Risiken ein. Dabei macht die Risikomanagement-

funktion grundlegende Vorgaben für die für alle Gesell-

schaften der R+V Versicherungsgruppe anzuwendenden 

Risikomessmethoden. Damit soll ein konsistentes Risiko-

management sichergestellt werden. Darüber hinaus be-

richtet das Risikomanagement die Risiken an den Verwal-

tungsrat. Der Inhaber der Risikomanagementfunktion ist 

organisatorisch direkt dem für Risikomanagement zustän-

digen Vorstandsmitglied der R+V Versicherung AG zuge-

ordnet. 

Die Aufgabe der Compliance-Funktion liegt vorrangig in 

der Überwachung der Einhaltung der externen Anforde-

rungen. Darüber hinaus berät sie den Verwaltungsrat in 

Bezug auf die Einhaltung der für den Betrieb des Versi-

cherungsgeschäfts geltenden Gesetze und Verwaltungs-

vorschriften, beurteilt die möglichen Auswirkungen von 

Änderungen des Rechtsumfeldes für das Unternehmen 

und identifiziert und beurteilt das mit der Verletzung der 

rechtlichen Vorgaben verbundene Risiko (Compliance-Ri-

siko). Der Inhaber der Compliance-Funktion ist organisato-

risch direkt dem Vorstandsvorsitzenden der R+V Versi-

cherung AG zugeordnet. 

Die versicherungsmathematische Funktion ist in erster Li-

nie mit Kontrollaufgaben im Hinblick auf die ordnungsge-

mäße Bildung der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen in der Solvabilitätsübersicht betraut. Im Einzelnen ko-

ordiniert sie die Berechnung der versicherungstechni-

schen Rückstellungen, gewährleistet die Angemessenheit 

der der Berechnung zugrundeliegenden Annahmen, Me-

thoden und Modelle. Darüber hinaus bewertet sie die Qua-

lität der bei der Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen verwendeten Daten und Informationstech-

nologiesysteme. Mindestens einmal jährlich berichtet die 

versicherungsmathematische Funktion schriftlich an den 

Verwaltungsrat. Darüber hinaus gibt die versicherungsma-

thematische Funktion eine Stellungnahme zur allgemeinen 

Zeichnungs- und Annahmepolitik und zur Angemessenheit 

der Rückversicherungsvereinbarungen ab. Organisato-

risch ist die versicherungsmathematische Funktion bei 

R+V auf Gesellschaftsebene angesiedelt. 

Die Schlüsselfunktion interne Revision wird bei R+V von 

der Konzern-Revision ausgeübt. Diese prüft die Einhal-

tung der Regelungen des Risikomanagementsystems und 

deren Wirksamkeit. Die Konzern-Revision ist eine von den 

operativen Geschäftsbereichen losgelöste, unabhängige 

und organisatorisch selbständige Funktion. Sie ist der Ge-

schäftsleitung der RVV unterstellt und organisatorisch di-

rekt dem Vorstandsvorsitzenden der R+V Versicherung 

AG zugeordnet. Zur Behebung festgestellter Defizite wer-

den Maßnahmen vereinbart und von der Konzern-Revi-

sion nachgehalten. 

Bewertung des Governance-Systems 

Das Governance-System wird mindestens jährlich auf 

seine Angemessenheit hin geprüft.  

 

Im Jahr 2016 ist die interne Überprüfung des Governance-

Systems durch die Konzern-Revision durchgeführt wor-

den. Auf Basis der Prüfungsergebnisse des Jahres 2016 

sowie der Erkenntnisse der weiteren Schlüsselfunktionen 

ergaben sich hieraus keine zusätzlichen Feststellungen, 

die nicht bereits in einzelnen abgeschlossenen Revisions-

prüfungen 2016 berichtet wurden. 

Vergütungspolitik und -system 

Die europäischen und nationalen Solvency II-Vorgaben le-

gen allgemeine Grundsätze und konkrete Anforderungen 
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an die Vergütungssysteme von Versicherungsunterneh-

men fest.  

 

Für die Vergütung aller Mitarbeiter werden allgemeine 

Grundprinzipien vorgegeben, die folgende Kernelemente 

der Vergütungspolitik der Gesellschaft definieren: 

- Einklang mit der Geschäfts- und Risikomanage-

mentstrategie des Unternehmens, seinem Risi-

koprofil, seinen Zielen, seinen Risikomanage-

mentpraktiken sowie den langfristigen Interessen 

und der langfristigen Leistung des Unternehmens 

als Ganzes  

- Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkon-

flikten  

- Förderung eines soliden und wirksamen Risiko-

managements und keine Ermutigung zur Über-

nahme von Risiken, die die Risikotoleranzschwel-

len des Unternehmens übersteigen  

- Keine Gefährdung der Fähigkeit des Unterneh-

mens, eine angemessene Kapitalausstattung auf-

rechtzuerhalten. 

 

Verwaltungsrat  

An die Mitglieder des Verwaltungsrates hat die Gesell-

schaft, wie in den Vorjahren, keine Vergütungen, Vor-

schüsse, Kredite, Pensionsansprüche oder sonstigen Be-

züge gewährt.  

Aktienoptionen oder Ähnliches werden nicht gewährt. Ge-

nerelle vertragliche Regelungen zu Abfindungszahlungen 

gibt es nicht. 

Vergütung nichtleitender und leitender Mitarbeiter 

(Innendienst) 

Die Vergütung der nichtleitenden Mitarbeiter richtet sich 

grundsätzlich nach der aktuellen Fassung des Tarifvertra-

ges der Versicherungswirtschaft. Jeder nichtleitende Mit-

arbeiter hat ein Jahreszielgehalt. Dieses setzt sich aus 

dem Jahresgrundgehalt und den Sonderzahlungen (Ur-

laubs- und Weihnachtsgeld) für Tarifmitarbeiter bzw. bei 

Mitarbeitern mit variabler Vergütung dem Anteil der variab-

len Vergütung bei 100%iger Zielerreichung zusammen. 

Leitende Angestellte erhalten ein Jahreszielgehalt. Dieses 

setzt sich aus dem Jahresgrundgehalt und der variablen 

Vergütung zusammen, bei der eine Tantieme und Bonifi-

kation von je 100% zugrunde gelegt werden. 75% der 

Zieltantieme sind fix, werden im November ausgezahlt und 

zählen nicht zum Jahresgrundgehalt, da sie nicht alters-

versorgungswirksam sind.  

Die Ableitung der Ziele für die variable Vergütung der 

nichtleitenden und leitenden Mitarbeiter erfolgt aus der 

Geschäfts- und Risikostrategie. Die Ziele werden aus der 

operativen Planung in einem rollierenden dreijährigen Pla-

nungsprozess abgeleitet. Soweit möglich und sachgerecht 

werden identische oder vergleichbare Konzernziele aus-

gewählt. Insbesondere bei der Vergütung der leitenden 

Mitarbeiter achtet der Verwaltungsrat auf ein angemesse-

nes Verhältnis der Vergütung zu den Aufgaben und Leis-

tungen sowie zur Lage des Unternehmens. Außerordentli-

chen Entwicklungen wird durch eine feste Obergrenze der 

variablen Vergütung Rechnung getragen. 

Risk-Taker, Inhaber der Schlüsselfunktionen und 

Hauptbevollmächtigte 

Die Risk-Taker, Inhaber der Schlüsselfunktionen sowie die 

Hauptbevollmächtigten erhalten ein Jahreszielgehalt, das 

neben fixen Gehaltsbestandteilen auch variable Gehalts-

bestandteile – Tantieme und Bonifikation – enthält. Diese 

variable Vergütung hängt von der Erreichung quantitativer 

und qualitativer Ziele ab. Um der Art und dem Zeithorizont 

der Geschäftstätigkeit des Unternehmens Rechnung zu 

tragen, wird im April des Folgejahres grundsätzlich nicht 

die komplette Summe aus tatsächlicher Tantieme und in-

dividueller Bonifikation ausgezahlt, sondern ein wesentli-

cher Teil wird um drei Jahre aufgeschoben und die Aus-

zahlung erfolgt im April des dem dritten Jahr folgenden 

Jahres. Die Höhe der Auszahlung des aufgeschobenen 

variablen Teils richtet sich nach der Entwicklung des Un-

ternehmenswertes nach drei Jahren. Falls dieser Wert 

nicht erreicht wird, kann der Auszahlungsbetrag gekürzt 

werden oder entfallen. 
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B.2 Anforderungen an die fachliche 

Qualifikation und persönliche 

Zuverlässigkeit 

Anforderungen an Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Fachkunde 

Personen, die ein Versicherungsunternehmen tatsächlich 

leiten und Personen, die andere Schlüsselaufgaben inne-

haben, müssen gewisse Anforderungen an die fachliche 

Eignung und die persönliche Zuverlässigkeit erfüllen.   

Folgende Personen unterliegen den Fit & Proper-Anforde-

rungen: 

- die Mitglieder des Verwaltungsrates 

- der Hauptbevollmächtigte der Niederlassung  

- der von der Aufsichtsbehörde CAA zugelassene 

Geschäftsführer (dirigeant agréé) 

- die verantwortlichen Inhaber der vier Schlüssel-

funktionen bzw. die Ausgliederungsbeauftragten.  

- Betroffen sind auch alle Mitarbeiter, die Schlüs-

selfunktionen wahrnehmen.   

Neben den oben genannten Personen wurden keine wei-

teren sonstigen Schlüsselaufgaben identifiziert. 

Bewertung der fachlichen Qualifikation und 

persönlichen Zuverlässigkeit 

Verwaltungsrat 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Ge-

neralversammlung bestellt. Im Rahmen der Vorbereitung 

der Generalversammlung führt der amtierende Verwal-

tungsrat die Prüfung der Eignung und Zuverlässigkeit 

durch. 

Neben der individuellen Eignung und Zuverlässigkeit einer 

Person, die als Verwaltungsratsmitglied bestellt werden 

soll, ist auch zu prüfen, ob der Verwaltungsrat in fünf ge-

setzlich festgelegten Themengebieten als Gesamtgre-

mium ausreichende Eignung aufweist („kollektive Qualifi-

kation“):  

- Versicherungs- und Finanzmärkte;  

- Geschäftsstrategie und Geschäftsmodell;  

- Governance-System;  

- Finanzanalyse und versicherungsmathematische 

Analyse  

- regulatorischer Rahmen und regulatorische An-

forderungen. 

Der Verwaltungsrat trifft die Entscheidung, ob die Person 

fachlich geeignet und zuverlässig sowie die Entscheidung, 

ob die kollektive Qualifikation des Verwaltungsrates gege-

ben sein wird, inzident mit dem Vorschlag an die General-

versammlung zur Bestellung des Verwaltungsratsmit-

glieds. 

Wird dem Verwaltungsrat ein Umstand bekannt, der eine 

Neubeurteilung der Eignung oder der Zuverlässigkeit ei-

nes amtierenden Verwaltungsratsmitglieds gebietet, ist 

vom Verwaltungsratsvorsitzenden bzw. – sofern der Ver-

waltungsratsvorsitzende betroffen ist -  seinem Stellvertre-

ter unverzüglich eine Neuprüfung der Eignung oder der 

Zuverlässigkeit durch den Verwaltungsrat einzuleiten. 

Dirigeant agréé und Hauptbevollmächtigter 

Die Prüfung von Eignung und Zuverlässigkeit erfolgt im 

Vorfeld der Bestellung. Die Eignung und/oder Zuverlässig-

keit einer amtierenden Person ist zudem neu zu prüfen, 

wenn Umstände eintreten, die eine Neuprüfung der Eig-

nung und/oder der Zuverlässigkeit gebieten. 

Der dirigeant agréé und der Hauptbevollmächtigte werden 

vom Verwaltungsrat bestellt. Letzterer ist daher für die 

Prüfung und Sicherstellung von Eignung und Zuverlässig-

keit der zu bestellenden Person verantwortlich. 

Schlüsselfunktionsinhaber und 

Schlüsselfunktionsmitarbeiter 

Die versicherungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen an 

Eignung und Zuverlässigkeit sind grundsätzlich an Schlüs-

selfunktionsinhaber und Schlüsselfunktionsmitarbeiter 

gleichermaßen gerichtet. Da die Gesellschaft die Schlüs-

selfunktionen auf Gesellschaften der R+V Gruppe ausge-

gliedert hat, welche diese Aufgaben als Dienstleistung er-

bringen, wird im Folgenden das Vorgehen dieser dienst-

leistenden Gesellschaften der R+V Gruppe dargestellt.  

Anforderungen an die fachliche Eignung für die jeweilige 

Stelle werden in einem Funktionsprofil niedergelegt, das 

von der zuständigen Führungskraft erstellt wird. Im Rah-

men der Prüfung der fachlichen Eignung wird untersucht, 
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ob die jeweilige Person die Anforderungen des konkreten 

Funktionsprofils erfüllt. Die Zuverlässigkeit muss nicht po-

sitiv nachgewiesen werden, sondern ist als gegeben anzu-

sehen, sofern keine Anhaltspunkte vorliegen, die gegen 

eine Zuverlässigkeit sprechen. Im Rahmen der Zuverläs-

sigkeitsprüfung werden die Person und ihr Werdegang da-

her auf solche, die Zuverlässigkeit kontraindizierende As-

pekte untersucht. 

Die Prüfung der fachlichen Eignung erfolgt nach den sei-

tens der BaFin festgelegten Maßstäben und auf Grund-

lage der Dokumente, die auch der BaFin zur Prüfung ein-

zureichen sind.  

Die Einschätzung der Zuverlässigkeit erfolgt auf Grund-

lage der seitens der BaFin geforderten Nachweise – so-

fern dem Unternehmen zugänglich – und nach den dort 

niedergelegten Maßstäben.  

Der Bedarf zur fachlichen Weiterbildung wird jährlich an-

hand der fachlichen Anforderungen gemäß der jeweiligen 

Funktionsbeschreibung geprüft. Etwaige Qualifizierungser-

fordernisse werden durch die Festlegung von Fortbil-

dungs- bzw. Schulungsmaßnahmen adressiert. Die Quali-

fizierungsmaßnahmen werden vom Schlüsselfunktionsin-

haber bzw. vom Schlüsselfunktionsmitarbeiter in Abstim-

mung mit seiner Führungskraft dokumentiert.  

Die Zuverlässigkeit des Schlüsselfunktionsinhabers und 

des Schlüsselfunktionsmitarbeiters wird von der zuständi-

gen Führungskraft und dem Bereich Personal dadurch si-

chergestellt, dass bei besonderen Auffälligkeiten, die Indi-

katoren gegen seine Zuverlässigkeit sein könnten, unver-

züglich eine Neuprüfung der Zuverlässigkeit erfolgt. 

Im laufenden Beschäftigungsverhältnis wird die Eignung 

durch eine jährliche Beurteilung des Mitarbeiters und 

seine fortlaufende, aufgabenbezogene Qualifizierung ge-

währleistet. 

Des Weiteren fordert der Bereich Personal in einem Tur-

nus von fünf Jahren vom jeweiligen Schlüsselfunktionsin-

haber bzw. auch von den Schlüsselfunktionsmitarbeitern 

eine Prüfung der im Selbstauskunftsbogen vorgenomme-

nen Angaben. 

B.3 Risikomanagementsystem 

einschließlich der unternehmenseigenen 

Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung 

Ziel des Risikomanagements 

Unter einem Risikomanagementsystem ist die Gesamtheit 

der Regelungen, die einen strukturierten Umgang mit 

Chancen und Risiken im Unternehmen sicherstellt, zu ver-

stehen. 

Aus der Risikokultur, der Unternehmensstrategie und den 

Unternehmenszielen werden die Ziele des Risikomanage-

mentsystems abgeleitet und in der Risikostrategie formu-

liert. 

Ziel des Risikomanagements der Gesellschaft ist es, für 

die gesamte Geschäftstätigkeit die dauernde Erfüllbarkeit 

der Verpflichtungen aus den Versicherungen und hierbei 

insbesondere die Solvabilität sowie die langfristige Risiko-

tragfähigkeit, die Bildung ausreichender versicherungs-

technischer Rückstellungen, die Anlage in geeignete Ver-

mögenswerte, die Einhaltung der kaufmännischen 

Grundsätze einschließlich einer ordnungsgemäßen Ge-

schäftsorganisation und die Einhaltung der übrigen finan-

ziellen Grundlagen des Geschäftsbetriebs zu gewährleis-

ten.  

Es umfasst alle systematischen Maßnahmen, um Risiken 

zu erkennen, zu bewerten und zu beherrschen. Dabei 

werden Risiken und andere negative Entwicklungen, die 

sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage auswirken können, analysiert und Gegensteuerungs-

maßnahmen eingeleitet. 

Der Verwaltungsrat trägt die Gesamtverantwortung für die 

ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und damit auch 

für ein angemessenes und wirksames Risikomanagement. 

Der Verwaltungsrat hat die Risikomanagementfunktion auf 

die R+V-Gruppe ausgegliedert. Das Risikomanagement 

der R+V Gruppe ist dem Vorstand zugeordnet. Der Ge-

samtvorstand benennt den Inhaber der Risikomanage-

mentfunktion. 

Die Risikomanagementfunktion ist so strukturiert, dass die 

Umsetzung des Risikomanagementsystems maßgeblich 

befördert wird. Bei den R+V-Gesellschaften setzt sie sich 
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aus dem Inhaber der Risikomanagementfunktion sowie 

aus der zentralen (Gesamtrisikomanagement) und den de-

zentralen Risikomanagementeinheiten (Ressort-Risikoma-

nagement) zusammen, die die Aufgabe der Risikoma-

nagementfunktion wahrnehmen. 

Der Risikomanagementfunktion obliegen folgende Aufga-

ben:  

- die Unterstützung des Verwaltungsrates und an-

derer Funktionen bei der effektiven Handhabung 

des Risikomanagementsystems 

- die Überwachung des Risikomanagementsys-

tems,  

- die Überwachung des allgemeinen Risikoprofils 

des Unternehmens  

- die Berichterstattung über wesentliche Risikoex-

ponierungen, das Risikoprofil sowie die Ange-

messenheit des Risikomanagementsystems und 

die Beratung des Verwaltungsrates in Fragen des 

Risikomanagements 

- die Weiterentwicklung des Risikomanagement-

systems. 

Die Risikomanagementfunktion arbeitet bei der Erstellung 

der Solvabilitätsübersicht sowie bei der Bewertung von Ri-

siken eng mit der versicherungsmathematischen Funktion 

zusammen. 

Risikostrategie 

Die Risikostrategie wird aus der Geschäftsstrategie abge-

leitet und umfasst Aussagen zu Art, Umfang und Komple-

xität der Risiken sowie zur Risikotragfähigkeit und Organi-

sation. Die Risikokommission bereitet die Beschlussfas-

sung der jeweiligen Gesellschaften für eine Risikostrategie 

vor. Eine Beschlussfassung über die Risikostrategie er-

folgt jährlich.  

Bei der Entscheidung über die Geschäftsstrategie wird 

das Ergebnis der vorausschauenden Beurteilung der un-

ternehmenseigenen Risiken berücksichtigt. In der Risi-

kostrategie sind Strategien zur Steuerung aller wesentli-

chen Risiken und deren Auswirkungen auf den Solvenzka-

pitalbedarf (SCR), den Gesamtsolvabilitätsbedarf (Overall 

Solvency Needs, OSN), die Eigenmittel sowie Maßnah-

men (Kapitalunterlegung und/oder Risikominderungstech-

niken) entsprechend dem Risikoprofil enthalten. 

Die Steuerung basiert auf der vorausschauenden Beurtei-

lung von Erfolgsfaktoren sowie auf der Ableitung von Ziel-

größen für die Gesellschaft. Im Rahmen des jährlichen 

strategischen Planungsprozesses wird die Strategische 

Planung für die kommenden vier Jahre unter Berücksichti-

gung der Risikotragfähigkeit vorgenommen.  

Die Konzern-Risikostrategie dient als übergreifender Rah-

men und Orientierung und bildet eine wesentliche Input-

größe für die risikostrategischen Darstellungen für die Ge-

sellschaft. Nach Verabschiedung der Konzern-Risikostra-

tegie durch den Vorstand der RVV leitet die Gesellschaf-

ten auf Basis der Konzern-Risikostrategie die risikostrate-

gischen Besonderheiten ab. Hierbei werden die spezifi-

schen Besonderheiten und Merkmale dokumentiert. 

Risikomanagementprozess 

Im Folgenden wird der Ablauf der unternehmenseigenen 

Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (Own Risk and Sol-

vency Assessment, ORSA) dargestellt. Die Begriffe Risi-

komanagementprozess und ORSA-Prozess sind synonym 

zu verwenden.  

Der ORSA-Prozess ist integraler Bestandteil des Risiko-

managements. Die Rahmenbedingungen des Risikoma-

nagementprozesses, das heißt die Risikogrundsätze, die 

Festlegung der methodischen Grundlagen, die organisato-

rische Struktur, die Abgrenzung der zu betrachtenden Un-

ternehmensbereiche und die Zuordnung von Verantwort-

lichkeiten und Aufgaben, werden vom Verwaltungsrat vor-

gegeben. 

Bezugspunkt der ORSA-Durchführung ist der 31. Dezem-

ber eines Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat betrachtet 

ORSA als wichtiges Instrument, um ein umfassendes Bild 

über die Risiken vermittelt zu bekommen, denen die Ge-

sellschaft ausgesetzt ist oder in Zukunft ausgesetzt sein 

könnte. 

Der ORSA wird einmal pro Jahr vollständig durchgeführt. 

Unterjährig wird mindestens zu den Quartalsstichtagen die 

Risikosituation im Rahmen der Risikokommission analy-

siert. Die Durchführung des ORSA ist im ersten Halbjahr 

des darauffolgenden Geschäftsjahres vorgesehen.  

Aufgrund der ablauforganisatorischen Regelungen mit ei-

ner vierteljährlich stattfindenden Risikokommission ist eine 
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dauerhafte Auseinandersetzung mit der Risikosituation – 

einschließlich der Sicherstellung einer ausreichenden Sol-

venz – gewährleistet. Darüber hinaus ist der nichtreguläre 

ORSA etabliert. Der nichtreguläre ORSA ist gemäß auf-

sichtsrechtlicher Anforderung anlassbezogen immer dann 

durchzuführen, wenn sich das Risikoprofil des Unterneh-

mens wesentlich verändert hat. Hierfür wurden Auslöser 

definiert. Somit ist die Überwachung der Risikotragfähig-

keit jederzeitig gewährleistet. 

Die Vorgaben zur Einhaltung der Datenqualität werden 

durch die Datenqualitätsmanagement-Richtlinie beschrie-

ben. Das Ziel dieser Richtlinie ist es, einheitlich gültige 

Vorgaben in der R+V Gruppe für die Sicherstellung der 

Datenqualität zu definieren. 

Risikoidentifikation 

Die Identifikation der Risiken ist aufgrund der sich ständig 

ändernden Verhältnisse und Anforderungen eine kontinu-

ierliche Aufgabe. Sie ist bei R+V in die alltäglichen Ar-

beitsabläufe integriert. Die Integration fördert das Risiko-

bewusstsein bei den Mitarbeitern und reduziert zugleich 

den Umsetzungsaufwand. Alle Risiken im Unternehmen 

sind strukturiert und systematisch unternehmensweit zu 

definieren und zu erfassen. Im Rahmen der Risikoidentifi-

kation wird einmal jährlich eine Risikoinventur durchge-

führt. 

Ziel der Risikoidentifikation ist es, eine vollständige Über-

sicht über die wesentlichen Risiken im Unternehmen zu 

erhalten. In einem ersten Schritt erfolgt bei der Risikoin-

ventur eine Identifikation und Dokumentation aller Risiken 

inklusive Beschreibung der Risikomerkmale. Sämtliche Ri-

siken werden anhand des Wesentlichkeitskonzepts einge-

teilt. Die Auflistung, Beschreibung und Einteilung stellt im 

Ergebnis das Risikoprofil dar. 

Risikobewertung und –analyse 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Risikoidentifikation 

erfolgt eine Analyse und Bewertung der wesentlichen Risi-

ken anhand quantitativer und qualitativer Methoden. Die 

Risikomessung erfolgt mittels der Standardformel gemäß 

den Vorgaben von Solvency II. Die Ermittlung der Risiko-

kapitalanforderung beruht auf dem Risikomaß Value-at-

Risk (VaR) zum Konfidenzniveau 99,5 % über einen Zeit-

horizont von einem Jahr. Die Ergebnisse der Risikobewer-

tungen sind zum einen das SCR gemäß der Säule 1 von 

Solvency II und zum anderen der OSN gemäß den Anfor-

derungen der Säule 2. Diesen Kapitalanforderungen ste-

hen die anrechenbaren ökonomischen Eigenmittel gegen-

über. 

Die generelle Grundlage zur Bestimmung der Kapitalan-

forderungen ist eine ökonomische Betrachtung der Fi-

nanz- und Risikosituation des Versicherungsunterneh-

mens, die in einem Gesamtbilanzansatz erfolgt.  

Im ersten Schritt müssen Versicherungsunternehmen eine 

Solvabilitätsübersicht aufstellen, welche den ökonomi-

schen Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

enthält. Aus der Differenz dieser Werte ergeben sich die 

vorhandenen ökonomischen Eigenmittel. Im zweiten 

Schritt ist auf Basis der Risiken in allen Aktiv- und Passiv-

positionen (risikobasierter Ansatz) der Kapitalbedarf zu 

bestimmen, das SCR. Ausreichende Solvabilität ist gege-

ben, wenn die ökonomischen Eigenmittel das SCR über-

steigen. 

Die im Rahmen der Standardformel vorgeschlagene Mo-

dellierung und Parametrisierung soll grundsätzlich ein 

„durchschnittliches“ europäisches Versicherungsunterneh-

men abbilden. Daher kann es sein, dass die spezifische 

Risikosituation nicht bzw. nicht angemessen abgebildet 

wird. Explizites Ziel im Rahmen der Umsetzung der Sol-

vency II-Anforderungen ist die angemessene Abbildung 

und Bewertung des spezifischen Risikoprofils. Die in die-

sem Zusammenhang eingesetzte Angemessenheitsprü-

fung verfolgt das Ziel, die aus der Standardformel abgelei-

tete Modellierung und Parametrisierung zu überprüfen.  

Sofern die aus den Anforderungen an die Standardformel 

abgeleiteten Bewertungsansätze die spezifische Risikosi-

tuation der Gesellschaft nicht abbildet, sind für diese Be-

wertungsansätze interne Weiterentwicklungen erforderlich, 

um die korrekte interne Sicht auf die Solvabilitätsanforde-

rung zu gewährleisten.  

Eine umfassende Validierung der eingesetzten Daten, Mo-

delle, Methoden und Ergebnisse erfolgt jährlich in Abstim-

mung mit der Angemessenheitsprüfung. Zusätzlich unter-

liegen alle Berechnungen einer laufenden Validierung, die 

sich auf die verwendeten Daten und die berechneten Er-

gebnisse konzentriert. 
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Die regelmäßig durchgeführten Stresstests setzen sich 

aus verschiedenen Stresstestarten zusammen: Makroöko-

nomischer Stresstest und hypothetischer Stresstest. 

Um die Beteiligung der Versicherungsnehmer an allen 

Stresstests angemessen zu berücksichtigen, wird die Ver-

änderung der freien Eigenmittel betrachtet.  

Zusätzlich werden neben dem Basisfall definierte Szena-

rien (z.B. Niedrigzins) über den Planungshorizont projiziert 

und analysiert. 

Risikosteuerung 

Unter Risikosteuerung ist die operative Umsetzung der Ri-

sikostrategie in den risikotragenden Geschäftseinheiten zu 

verstehen. Die Risikosteuerung erfolgt gemäß den in der 

Risikostrategie beschriebenen Verfahren. Die verantwortli-

chen Geschäftseinheiten treffen Entscheidungen zur be-

wussten Übernahme oder Vermeidung von Risiken. Dies 

geschieht unter Berücksichtigung vorgegebener Rahmen-

bedingungen und Risikolimitierungen bzw. der vereinbar-

ten Schwellenwerte. Die operative Umsetzung erfolgt auch 

durch die jeweiligen Zeichnungs- und Anlagerichtlinien.  

Die Anwendung von Risikominderungstechniken ist Teil 

der Risikostrategie und ihrer Einzelgesellschaften. Die 

Leitlinie „Rückversicherung und andere Risikominderungs-

techniken“ beinhaltet die zentralen Vorgaben, die Aufbau-

organisation sowie die wesentliche Ablauforganisation für 

den Einsatz von Rückversicherung zu Zwecken der Risi-

kominderung und den Einsatz weiterer Risikominderungs-

techniken. 

Risikominderungstechniken für Kapitalanlagerisiken wer-

den in der Leitlinie „Anlagerisiko“ behandelt. 

Die Ergebnisse des ORSA und die während der ORSA-

Durchführung gewonnenen Einblicke werden im Kapital-

management (siehe auch Kapitel E.1), in der geschäftli-

chen Planung und bei der Entwicklung und Konzeption 

neuer Produkte berücksichtigt. 

Der Produktmanagement-Prozess der R+V beschreibt den 

Prozess, der bei der Entwicklung, Konzeption und Einfüh-

rung neuer Versicherungsprodukte einzuhalten ist. Dabei 

ist ein Bestandteil des Produktmanagement-Prozesses 

der R+V die Risikobeurteilung neuer Produkte. Für die 

Einführung neuer Finanzprodukte ist ebenfalls ein explizi-

ter Prozess ("Neue-Produkte-Prozess") festgelegt, bei 

dem die mit dem neuen Finanzprodukt verbundenen Risi-

ken beurteilt werden. 

Risikoüberwachung 

Zur Risikoauslastung wird die SCR- bzw. OSN-Bede-

ckungsquote der Gesellschaft anhand eines Frühwarnsys-

tems mit „gelben“ und „roten“ Schwellenwerten bewertet 

und quartalsweise bzw. jährlich in der Risikokommission 

der R+V berichtet. Durch Projektion des SCR bzw. OSN 

und der Eigenmittel der Einzelgesellschaften wird voraus-

schauend betrachtet, ob die gesetzten Limits im Planungs-

zeitraum eingehalten werden. 

Risikoberichtswesen 

Das zentrale Risikoberichtswesen sorgt für Transparenz in 

der Berichterstattung. Bei wesentlichen Veränderungen 

von Risiken sind Meldungen an den Verwaltungsrat sowie 

an das für das Risikomanagement zuständige Vorstands-

mitglied vorgesehen. Die risikorelevanten Unternehmen-

sinformationen werden den zuständigen Gremien im re-

gelmäßigen Turnus zur Verfügung gestellt. 

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen des ORSA wer-

den nach Abnahme durch den Verwaltungsrat an die Ge-

schäftsführung der Gesellschaft und die Mitglieder der Ri-

sikokommission übermittelt, die diese im Rahmen der de-

zentralen Verantwortung an ihre Mitarbeiter weitergeben. 

Inhaltliche Verknüpfung der Unternehmenssteuerung 

mit den Ergebnissen des ORSA 

Der Verwaltungsrat betrachtet ORSA als wichtiges Instru-

ment, um ein umfassendes Bild über die Risiken vermittelt 

zu bekommen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist oder 

in Zukunft ausgesetzt sein könnte. Die Ergebnisse des 

ORSA und die während der ORSA-Durchführung gewon-

nenen Einblicke werden im Kapitalmanagement, in der ge-

schäftlichen Planung und bei der Entwicklung und Kon-

zeption neuer Produkte berücksichtigt. Somit findet eine 

inhaltliche Verknüpfung der Unternehmenssteuerung mit 

den Ergebnissen des ORSA statt.  

Bestehende Gremien werden genutzt, um die ORSA-Er-

gebnisse zu hinterfragen. Dies erfolgt u.a. zu einem Groß-

teil im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates und 

im Rahmen der Vorstandsklausuren der RVV. 
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Durch den ORSA wird der Verwaltungsrat in die Lage ver-

setzt, zu beurteilen, wie sich die Risiken der Gesellschaft 

im Kapitalbedarf oder den andernfalls erforderlichen Risi-

kominderungstechniken widerspiegeln. Die Mitglieder des 

Verwaltungsrates sorgen für eine angemessene Ausge-

staltung des ORSA und steuern dessen Durchführung.  

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem ORSA 

genehmigt der Verwaltungsrat die lang- und kurzfristige 

Kapitalplanung unter Beachtung der Geschäfts- und Risi-

kostrategie. Dieser Plan umfasst Alternativen, um sicher-

zustellen, dass die Kapitalanforderungen selbst unter un-

erwartet ungünstigen Umständen erfüllt werden können. 

B.4 Internes Kontrollsystem 

Beschreibung des internen Kontrollsystems 

Das interne Kontrollsystem (IKS) ist die Gesamtheit aller 

organisatorischen und technischen Maßnahmen, Kontrol-

len und Funktionen, die dazu dienen, die Wirksamkeit und 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit zu unterstützen 

und sicherzustellen, dass alle zu beachtenden Gesetze 

und Verordnungen sowie alle aufsichtsbehördlichen Anfor-

derungen und internen Vorgaben eingehalten werden. 

Das IKS soll ebenfalls sicherstellen, dass die im Zusam-

menhang mit der Geschäftstätigkeit stehenden Informatio-

nen an interne oder externe Adressaten vollständig und 

zutreffend sind. Das IKS umfasst alle Unternehmensebe-

nen sowie ausgegliederte Bereiche und Prozesse. Das 

bedeutet, dass die Etablierung und Umsetzung eines IKS 

sowohl auf übergreifender Unternehmensebene als auch 

in jeder einzelnen Organisationseinheit Aktivitäten erfor-

dert.  

Das IKS stellt konzeptionell ein Element des gesamten in-

tegrierten Kontroll- und Steuerungssystems im Sinne des 

Modells der drei Verteidigungslinien dar, in dem die Zu-

ständigkeiten und Kontrollaktivitäten aller Organisations-

einheiten und der Schlüsselfunktionen ineinandergreifen.  

Die interne Revision überprüft die Angemessenheit und 

Wirksamkeit des gesamten IKS. Dies geschieht durch un-

abhängige und objektive Prüfung der vorgelagerten Vertei-

digungslinien.  

Compliance Funktion 

Die Aufgabe der Compliance-Funktion liegt vorrangig in 

der Überwachung der Einhaltung der externen Anforde-

rungen. Darüber hinaus berät sie den Verwaltungsrat in 

Bezug auf die Einhaltung der für den Betrieb des Versi-

cherungsgeschäfts geltenden Gesetze und Verwaltungs-

vorschriften, beurteilt die möglichen Auswirkungen von 

Änderungen des Rechtsumfeldes für das Unternehmen 

und identifiziert und beurteilt das mit der Verletzung der 

rechtlichen Vorgaben verbundene Risiko (Compliance-Ri-

siko).  

Die Gesellschaft hat die Compliance-Funktion innerhalb 

der R+V Gruppe ausgegliedert. Di e Compliance-Funktion 

wird wegen der übergreifenden Organisation der Ge-

schäftsprozesse unternehmensübergreifend durch eine 

zentrale Compliance-Stelle in Kooperation mit dezentralen 

Compliance-Stellen wahrgenommen. Die vierteljährlich 

stattfindende Compliance-Konferenz ist das zentrale Koor-

dinations- und Berichtsgremium der Compliance-Funktion. 

Dort werden die Aktivitäten der zentralen und dezentralen 

Compliance-Stellen berichtet und koordiniert sowie rele-

vante Vorfälle behandelt. In der Compliance-Konferenz 

findet zudem der Informationsaustausch und die Interak-

tion mit den anderen Schlüsselfunktionen statt. Bei beson-

ders gravierenden Verstößen sind Ad-hoc-Meldungen an 

die zentrale Compliance-Stelle vorgesehen. Der Inhaber 

der Compliance-Funktion ist organisatorisch direkt dem 

Vorstandsvorsitzenden der R+V Versicherung AG zuge-

ordnet.  

B.5 Funktion der Internen Revision 

Die Gesellschaft hat die Funktion der internen Revision in-

nerhalb der R+V Gruppe ausgegliedert. Die Revisions-

funktion wird vom Bereich Konzern-Revision wahrgenom-

men. Dieser Bereich ist eine von den operativen Ge-

schäftsprozessen losgelöste, unabhängige und organisa-

torisch selbständige Funktion zur Überwachung aller Un-

ternehmensbereiche. Sie ist der Geschäftsleitung der RVV 

unmittelbar unterstellt und organisatorisch direkt dem Vor-

standsvorsitzenden zugeordnet. Der Bereich Konzern-Re-

vision hat zur Wahrung seiner Aufgaben ein uneinge-

schränktes Informationsrecht. Der Leiter des Bereichs 

Konzern-Revision ist verantwortlicher Inhaber der Schlüs-

selfunktion Interne Revision. 
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Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, eine interne 

Revision einzurichten. Im Rahmen des sogenannten 

„Three-lines-of defence“-Konzepts nimmt die interne Revi-

sion ihre Aufgaben auf der dritten Verteidigungslinie wahr. 

Die übrigen drei Schlüsselfunktionen – die Compliance-

Funktion, die Risikomanagement-Funktion sowie die versi-

cherungsmathematische Funktion – gehören der zweiten 

Verteidigungslinie an. 

Das Hauptziel der Revisionsfunktion ist, das Unternehmen 

vor Vermögensverlusten zu schützen. Die Aufgaben sowie 

die Aufbau- und Ablauforganisation der Internen Revision 

werden durch verschiedene deutsche und europäische 

Normen sowie verschiedenen Prüfungs- und Revisions-

standards vorgegeben. Die Handlungsweisen der Revisi-

onsfunktion orientieren sich zudem an den berufsständi-

schen Standards des Deutschen Instituts für Interne Revi-

sion und den „Internationalen Standards für die berufliche 

Praxis der Internen Revision 2015“ sowie den Practice Ad-

visories des Institute of Internal Auditors. 

Die Planung erfolgt risikoorientiert und wird jährlich im Re-

visionssystem aktualisiert. Sie beinhaltet die Prüfungsge-

biete, die eine Kombination der Prüfungsthemen mit allen 

zu prüfenden Bereichen und Prozessen (Prüfungsuniver-

sum) darstellen. Im Zuge der Planung werden auch Kapa-

zitäten für außerplanmäßige Revisionsprüfungen vorge-

halten. 

Die Revisionsfunktion erbringt unabhängige und objektive 

Prüfungs- und Beratungsleistungen, welche darauf ausge-

richtet sind, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftspro-

zesse zu verbessern. Sie unterstützt die Organisation bei 

der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem systemati-

schen und zielgerichteten Ansatz die Effektivität des Risi-

komanagements, der Kontrollen sowie der Führungs- und 

Überwachungsprozesse bewertet und diese zu verbes-

sern hilft. 

FRAUD-Management gewinnt auch in der R+V-Gruppe 

zunehmend an Bedeutung. Seitens der Konzern-Revision 

wird das Thema FRAUD-Management seit mehreren Jah-

ren zunehmend stärker koordiniert und im Unternehmen 

vorangetrieben. 

B.6 Versicherungsmathematische 

Funktion 

Die versicherungsmathematische Funktion (VMF) ist in 

erster Linie mit Kontrollaufgaben im Hinblick auf die ord-

nungsgemäße Bildung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen in der Solvabilitätsübersicht betraut. Ne-

ben dieser Kontrolltätigkeit nimmt die VMF weitere Aufga-

ben wahr. Dies umfasst unter anderem eine Stellung-

nahme zur allgemeinen Zeichnungs- und Annahmepolitik 

sowie zur Angemessenheit der Rückversicherungs-verein-

barungen und die Unterstützung der Risikomanagement-

funktion im Rahmen der unternehmenseigenen Risiko- 

und Solvabilitätsbeurteilung.  

Die VMF erstellt einmal pro Jahr einen schriftlichen Bericht 

über die wesentlichen Erkenntnisse ihrer Aufgaben, der 

dem Verwaltungsrat vorgelegt wird. Zusätzlich berichtet 

die VMF bei Bedarf anlassbezogen an den Verwaltungs-

rat. 

Die Gesellschaft hat die Versicherungsmathematische 

Funktion innerhalb der R+V Gruppe ausgegliedert.  Die 

VMF ist so eingerichtet, dass sie frei von Einflüssen ist, 

die eine objektive, faire und unabhängige Aufgabenerfül-

lung beeinträchtigen können. Sie verfügt über eigene Mit-

arbeiter, die nur der verantwortlichen Person für die VMF 

unterstellt sind und die Aufgaben der Schlüssel-funktion 

VMF wahrnehmen. 

Die VMF ist gleichrangig und gleichberechtigt neben den 

anderen Schlüsselfunktionen, ohne dass diese gegensei-

tig weisungsbefugt sind. Um die geforderte Trennung von 

Berechnung und Validierung der versicherungstechni-

schen Rückstellungen sicherzustellen, wird die VMF je-

weils organisatorisch von den für die Berechnung zustän-

digen Einheiten getrennt. 

Die Erarbeitung und Durchsetzung von konzernweiten 

Vorgaben für die Arbeit der VMF erfolgt im dafür von der 

Gruppen-VMF geschaffenen VMF-Komitee. Daneben wird 

unter anderem durch die quartalsweise stattfindenden Ge-

spräche mit der internen Revision und der regelmäßigen 

Teilnahme der VMF an der Compliance-Konferenz der 

Austausch der Schlüsselfunktionen gewährleistet. 
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B.7 Outsourcing 

Das Solvency II-Recht enthält aufsichtsrechtliche Anforde-

rungen für bestimmte Dienstleistungsverträge, mit denen 

das Unternehmen Tätigkeiten an andere Unternehmen 

auslagert. Welche Pflichten für den jeweiligen Ausgliede-

rungsvorgang zu erfüllen sind, hängt davon ab, in welche 

Kategorie der Vertrag einzuordnen ist. Aufsichtsrechtlich 

relevant sind nur ein Teil der Ausgliederungsvorgänge, 

also nur Verträge über die Ausgliederung einer „Funktion“ 

oder „wichtigen Funktion“, einer „Versicherungstätigkeit“  

oder „wichtigen Versicherungstätigkeit“ oder einer „Schlüs-

selfunktion“. Für Verträge, die eine Funktion bzw. Versi-

cherungstätigkeit ausgliedern, werden bestimmte Pflicht-

inhalte in die Ausgliederungsverträge aufgenommen (u.a. 

Weisungs- und Kontrollrechte des ausgliedernden Unter-

nehmens und der Aufsicht) und die Verträge ins Risikoma-

nagement mit einbezogen. Bei Ausgliederung einer 

Schlüsselfunktion wird zusätzlich ein Ausgliederungsbe-

auftragter bestimmt, der den Dienstleister überwacht so-

wie Eignung und Zuverlässigkeit der betroffenen Mitarbei-

ter des Dienstleisters sichergestellt. 

Die interne und externe Ausgliederung von Tätigkeiten 

bietet Qualitäts- und Kostenvorteile. Dabei zieht die Aus-

gliederung aber auch verschiedene, ausgliederungsspezi-

fische Risiken nach sich, die identifiziert, analysiert und 

von einem angemessenen Risikomanagement begleitet 

werden.  

Der Ausgliederungsprozess besteht – sowohl für externe 

als auch für interne Ausgliederungsvorgänge – aus vier 

Phasen: 

- Prüfungs- und Auswahlphase 

- Verhandlung und Vertragsabschluss 

- Laufender Vertrag 

- Beendigung und Abwicklung 

In jeder dieser Phasen sind Vorgaben definiert, die zum 

großen Teil davon abhängen, wie der Ausgliederungsver-

trag aufsichtsrechtlich zu klassifizieren ist. 

Für die Gesellschaft wurden keine wichtigen Funktionen 

bzw. Versicherungstätigkeiten extern ausgegliedert. 

Folgende wichtige Funktionen bzw. wichtige Versiche-

rungstätigkeiten der RVLux wurden intern an Gesellschaf-

ten der R+V-Gruppe ausgegliedert: 

- Gesellschaftsübergreifende Koordination des Rech-

nungswesens 

- Gesellschaftsübergreifendes Controlling 

- Unterstützende Tätigkeiten im Rahmen der EDV 

- Vermögensanlage inklusive zentraler Gelddisposition/Fi-

nanzclearing, Vermögensverwaltung, Finanzplanung 

- Unterstützende Tätigkeiten in Bezug auf das Rechnungs-

wesen 

- Vertrieb (übrige Vertriebswege) 

- Interne Revision 

- Risikomanagement Funktion 

- Versicherungsmathematische Funktion 

- Compliance Funktion 

- Risiko- und Leistungsprüfung 

-  Aktuarielle Dienstleistungen 

Für die deutsche Niederlassung der RVLux wurden über 

den oben genannten Umfang hinaus folgende wichtige 

Funktionen bzw. wichtigen Versicherungstätigkeiten intern 

an Gesellschaften der R+V-Gruppe ausgegliedert: 

- Rechnungswesen 

- Beschwerdemanagementfunktion 

- EDV (Systembetrieb, Systementwicklung, Konzeption 

und Steuerung) 

- Vertriebsunterstützung u. strategische Vertriebskoordina-

tion 

- Vertriebsbezogene Tätigkeiten der Beschwerdemanage-

mentfunktion 

Die Dienstleister sind in der Bundesrepublik Deutschland 

ansässig. 

B.8 Sonstige Angaben 

Zum Stichtag liegen keine berichtspflichtigen sonstigen In-

formationen vor. 
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C Risikoprofil 

Im Risikoprofil der RVLux werden die Risiken erfasst, de-

nen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Ausgangspunkt ist die 

Identifikation sämtlicher für das Unternehmen vorhande-

ner Risiken. Alle Risiken werden zunächst anhand qualita-

tiver Kriterien als wesentlich oder nicht wesentlich einge-

schätzt.  

Anschließend werden die Einschätzungen für die wesentli-

chen Risiken validiert. Mögliche Ursachen für eine Anpas-

sung der ursprünglich getroffenen Wesentlichkeitseinstu-

fung können sein:  

- die Einschätzung des Managements 

- die Höhe der quantitativen Risikobewertung zum Stich-

tag der Risikoinventur 

- die Erwartung einer deutlichen Zunahme des Risikos 

(z.B. durch ein verändertes Geschäftsmodell oder einen 

geplanten Ausbau bestimmter Produkte oder Assetklas-

sen) 

- die Ergebnisse der Angemessenheitsprüfung, falls diese 

eine Korrektur der zuvor getroffenen Einschätzung erfor-

derlich machen.  

Die Ergebnisse der Risikoidentifikation und der Wesent-

lichkeitseinstufung werden im Risikoprofil der Gruppe und 

der Einzelgesellschaften dargestellt. Das Risikoprofil ent-

hält somit alle wesentlichen und unwesentlichen Risiken.  

Die RVLux bewertet ihre Risiken zur Messung der auf-

sichtsrechtlichen Kapitalanforderungen mittels der Stan-

dardformel (siehe Kapitel E.2). Das Modell folgt einem Va-

lue-at-Risk Ansatz über einen einjährigen Horizont zu ei-

nem Sicherheitsniveau von 99,5%.  

Als regelmäßige Stresstests werden hypothetische Stress-

tests berechnet. Diese sind sogenannte risikoartenspezifi-

sche Stresstests, in denen jeweils nur ein Risikoparameter 

verändert wird. 

Nachfolgend ist die Risikoexponierung der RVLux zum 

Stichtag gemäß den aufsichtsrechtlichen Kapitalanforde-

rungen dargestellt. Dabei bezeichnet „Brutto“ das SCR vor 

Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 

Rückstellungen und „Netto“ das SCR nach Verlustaus-

gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel-

lungen.  

     

SCR / MCR 

  
BRUTTO 

2016  NETTO 2016 

  in TEuro   in TEuro  

Marktrisiko  128.917  128.917 

Gegenparteiausfallrisiko  524  524 

Lebensversicherungstechnisches Risiko  265.013  265.013 

Krankenversicherungstechnisches Risiko  45.800  45.800 

Nichtlebensversicherungstechnisches Ri-
siko  0  0 

Diversifikation  -100.890  -100.890 

Risiko immaterielle Vermögenswerte  0  0 

Basissolvenzkapitalanforderung  339.364  339.364 

Operationelles Risiko  17.612 

Verlustausgleichsfähigkeit der versiche-

rungs- 
technischen Rückstellungen  0   

Verlustausgleichsfähigkeit der latenten 
Steuern  -97.849 

Solvenzkapitalanforderung  259.127 

Mindestkapitalanforderung  64.782 
     

 

C.1 Versicherungstechnisches Risiko 

Risikoexponierung 

Die RVLux ist eine Kerngesellschaft der R+V und dort 

Spezialanbieter für fondsgebundene Produkte und Rest-

kreditversicherungen. Die Produktpalette umfasst im Ge-

schäftsfeld Fondsgebundene Produkte Lebens- und Ren-

tenversicherungen sowie fondsgebundene Versicherungs-

lösungen mit internen Fonds. Im Geschäftsfeld Restkredit-

versicherungen werden Todesfallabsicherungen und Ar-

beitsunfähigkeitsversicherungen (AU) angeboten und die 

Arbeitslosigkeitszusatzversicherung (ALV) der R+V Allge-

meine Versicherung AG (RVA) vertrieben. 



26 Versicherungstechnisches Risiko 

 

 

Lebensversicherungstechnisches Risiko 

 

     

LEBENSVERSICHERUNGSTECHNISCHES RISIKO 

Risiken  Beschreibung  Einstufung 

Lebensversicherungstechni-
sches Risiko 

 

Das lebensversicherungstechnische Risiko bezeichnet die Gefahr, die sich aus der 
Übernahme von Lebensversicherungsverpflichtungen ergibt, und zwar in Bezug auf die 
abgedeckten Risiken und die verwendeten Prozesse bei der Ausübung des Geschäfts.  

Wesentlich 

Sterblichkeitsrisiko 

 

Das Sterblichkeitsrisiko beschreibt die Gefahr eines Verlusts oder einer nachteiligen 
Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränderun-
gen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilität der Sterblichkeitsraten ergibt, wenn 
der Anstieg der Sterblichkeitsrate zu einem Anstieg des Werts der Versicherungsver-
bindlichkeiten führt.  

Wesentlich 

Langlebigkeitsrisiko 

 

Das Langlebigkeitsrisiko beschreibt die Gefahr eines Verlusts oder einer nachteiligen 
Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränderun-
gen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilität der Sterblichkeitsraten ergibt, wenn 
der Rückgang der Sterblichkeitsrate zu einem Anstieg des Werts der Versicherungs-
verbindlichkeiten führt.  

Wesentlich 

Invaliditätsrisiko 

 

Das Invaliditätsrisiko beschreibt die Verlustgefahr oder die Gefahr einer sonstigen ne-
gativen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Ver-
änderungen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilität der Invaliditäts-, Krankheits- 
und Morbiditätsraten ergibt.  

Nicht wesentlich 

Lebensversicherungskatastro-
phenrisiko 

 

Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versiche-
rungsverbindlichkeiten, das sich aus einer signifikanten Ungewissheit in Bezug auf die 
Preisfestlegung und die Annahmen bei der Rückstellungsbildung für extreme oder au-
ßergewöhnliche Ereignisse ergibt.  

Nicht wesentlich 

Stornorisiko 

 

Das Stornorisiko beschreibt die Gefahr eines Verlusts oder einer nachteiligen Verände-
rung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränderungen in der 
Höhe oder bei der Volatilität der Storno-, Kündigungs-, Verlängerungs- und Rückkaufs-
raten von Versicherungspolicen ergibt.  

Wesentlich 

Lebensversicherungskostenri-
siko 

 

Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versiche-
rungsverbindlichkeiten, das sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder in der 
Volatilität der bei den Verwaltungskosten von Versicherungs- und Rückversicherungs-
verträgen angefallenen Kosten ergibt.  

Wesentlich 

     

 

Sterblichkeitsrisiko 

Das Produktportfolio der RVLux beinhaltet mit fondsge-

bundenen Versicherungen und Restkredit-versicherungen 

Produkte, die das Todesfallrisiko für den Kunden absi-

chern. Hierbei besteht das Sterblichkeitsrisiko hauptsäch-

lich bei Restkreditversicherungen, da diese eine Form der 

Risikolebens-versicherung sind. Im Bestand der Restkre-

ditversicherungen haben Produkte, die das Sterblichkeits-

risiko absichern, gemessen an der gesamten Versiche-

rungssumme (Bestand zum 31.12.2016) einen Anteil von 

ca. 41 %. Bei den fondgebundenen Versicherungsproduk-

ten gibt es wegen des integrierten Todesfallschutzes 

ebenfalls ein Sterblichkeitsrisiko. Das Sterblichkeitsrisiko 

ist somit wesentlich für die Gesellschaft. 

Langlebigkeitsrisiko 

Das Produktportfolio der RVLux beinhaltet mit fondsge-

bundenen Rentenversicherungen Produkte, die das Lang-

lebigkeitsrisiko für den Kunden absichern. Für diese Pro-

dukte ist für die Gesellschaft das Langlebigkeitsrisiko vor-

handen. Aktuell ist der Bestand an Verträgen im Renten-

bezug sehr klein, der der zukünftigen Rentner allerdings 

sehr groß. Das Langlebigkeitsrisiko ist somit wesentlich für 

die Gesellschaft. 

Stornorisiko 

Die Verträge im Bestand der RVLux sind in der Regel 

rückkaufsfähig. Restkreditversicherungen werden stor-

niert, wenn die Absicherung der Restschuld wegfällt. 

Fondsgebundene Versicherungen können ohne Ein-

schränkungen jederzeit gekündigt werden. Stornierungen 

des Kunden werden hier neben wirtschaftlichen Zwängen 

(u.a. Geldmangel, Arbeitslosigkeit) auch aufgrund von 

wirtschaftlichen Überlegungen mit Vorteil für den Kunden 

bzw. Nachteil für die Gesellschaft durchgeführt. Je nach 

Kapitalmarktentwicklung und Produkt ist das Stornorisiko 

unterschiedlich hoch vorhanden. Da nahezu der gesamte 
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Bestand betroffen ist, ist das Risiko somit wesentlich für 

die Gesellschaft. 

Lebensversicherungskostenrisiko 

Fallen tatsächlich mehr Kosten an als in die Produkte ein-

gerechnet wurden, erhöht sich das Kostenrisiko. Dabei ist 

jeder Versicherungsvertrag im Bestand relevant. Das Kos-

tenrisiko ist somit wesentlich für die Gesellschaft. 

Krankenversicherungstechnisches Risiko 
     

KRANKENVERSICHERUNGSTECHNISCHES RISIKO 

Risiken  Beschreibung  Einstufung 

Krankenversicherungstechni-
sches Risiko 

 

Das Krankenversicherungstechnische Risiko bezeichnet die Gefahr, die sich aus der 
Übernahme von Kranken- und Unfallversicherungsverpflichtungen ergibt, und zwar in 
Bezug auf die abgedeckten Risiken und verwendeten Prozesse bei der Ausübung des 
Geschäfts.  

Wesentlich 

Krankenversicherungstechni-
sches Risiko nAd Leben 

 

Das Krankenversicherungstechnische Risiko nAd Leben bezeichnet die Gefahr, die 
sich aus der Übernahme von Kranken- und Unfallversicherungsverpflichtungen nach 
Art der Lebensversicherung ergibt, und zwar in Bezug auf die abgedeckten Risiken und 
die verwendeten Prozesse bei der Ausübung des Geschäfts.  

Wesentlich 

Krankenversicherungstechni-
sches Risiko nAd Nichtleben 

 

Das Krankenversicherungstechnische Risiko nAd Nichtleben bezeichnet die Gefahr, 
die sich aus der Übernahme von Kranken- und Unfallversicherungsverpflichtungen 
nach Art der Schadenversicherung ergibt, und zwar in Bezug auf die abgedeckten Risi-
ken und die verwendeten Prozesse bei der Ausübung des Geschäfts.  

Nicht wesentlich 

Katastrophenrisiko Krankenver-
sicherung 

 

Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versiche-
rungsverbindlichkeiten, das sich aus einer signifikanten Ungewissheit in Bezug auf die 
Preisfestlegung und die Annahmen bei der Rückstellungsbildung für extreme oder au-
ßergewöhnliche Ereignisse ergibt.  

Nicht wesentlich 

     

 

Krankenversicherungstechnisches Risiko nAd 

Lebensversicherung 

Das Produktportfolio der RVLux beinhaltet im Geschäfts-

feld Restkreditversicherung mit der Arbeitsunfähigkeitsver-

sicherung ein Produkt, das das Risiko der Arbeitsunfähig-

keit für den Kunden absichert. Bei der Kalkulation der Ta-

rife werden Rechnungsgrundlagen bezüglich Sterblichkeit, 

Langlebigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Kosten und Storno fest-

gelegt. Somit sind alle Risiken innerhalb des Krankenver-

sicherungstechnischen Risikos nach Art der Lebensversi-

cherung (nAd LV) vorhanden. Im Bestand der Restkredit-

versicherungen haben Produkte, die das Arbeitsunfähig-

keitsrisiko absichern, gemessen an der gesamten Versi-

cherungssumme (Bestand zum 31.12.2016) einen Anteil 

von ca. 56 %. 

Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko 

Das Nichtlebensversicherungstechnische Risiko ist für die 

RVLux nicht vorhanden, da die Gesellschaft keine nichtle-

bensversicherungstechnischen Verpflichtungen im Be-

stand hat. 

Risikominderungstechniken / Risikosteuerung 

Im Rahmen der Risikoübernahme erfolgt eine Risikobe-

grenzung durch detaillierte Grenzbestimmungen der ein-

zelnen Produkte (zum Beispiel Einschränkungen hinsicht-

lich Eintrittsalter, Gesundheitszustand, Dauer der Auf-

schubzeit, Höhe von Einmalbeiträgen). Biometrische Risi-

ken werden auf Einzelrisikoebene zusätzlich begrenzt 

durch Vermeidung von Antiselektion mittels Risikoprüfun-

gen und weiteren Zeichnungsrichtlinien vor Vertragsab-

schluss. Für Einzelrisiken ab einem bestimmten riskierten 

Kapital gibt es spezielle Zeichnungsrichtlinien, die bis zur 

Zustimmung durch die Geschäftsführung reichen. Außer-

dem wird die Risikoexposition für große Einzelrisiken ge-

gebenenfalls durch Rückversicherungsverträge begrenzt.  

Stornorisiken werden durch regelmäßige Überwachung, 

eine angemessene Provisionsgestaltung und durch mögli-

che Optionen für den Kunden begrenzt. Kostenrisiken 

werden durch regelmäßige Realisierung von Kostenein-

sparpotentialen begrenzt. Generell findet eine regelmä-

ßige Überwachung des Versicherungsbestandes statt. 
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Durch regelmäßige Überprüfung der Rechnungsgrund-la-

gen mittels aktuarieller Controllingsysteme werden dauer-

haft ausreichende Rechnungsgrundlagen sichergestellt. 

Bei Produkten mit Überschussbeteiligung stellt die zukünf-

tige Überschussbeteiligung ein wesentliches Instrument 

zur Verringerung der versicherungstechnischen Risiken 

der Lebensversicherung dar. Insgesamt wird ein gestiege-

nes versicherungstechnisches Risiko Leben durch Bildung 

angemessener Rückstellungen in der Bilanz begrenzt. Zu-

sätzlich kommt zur Begrenzung von Spitzenrisiken Rück-

versicherung zum Einsatz. 

Risikokonzentrationen 

Risikokonzentrationen entstehen durch das Eingehen von 

einzelnen Risiken oder stark korrelierten Risiken, welche 

durch ein hohes Schaden- und Ausfallpotenzial gekenn-

zeichnet sind. 

Um eine Konzentration nachteiliger Risiken im Bestand zu 

verhindern, wird eine Reihe von Maßnahmen getroffen. 

Zur Begrenzung des Sterblichkeits- und Arbeitsunfähig-

keitsrisikos werden vor Vertragsabschluss umfangreiche 

Risikoprüfungen vorgenommen. Insgesamt darf die An-

nahme von Risiken nur unter Einhaltung festgelegter 

Zeichnungsrichtlinien erfolgen. 

Risikosensitivitäten / -stresse 

Für das lebensversicherungstechnische Risiko ist unter 

Materialitätsgesichtspunkten als größte Risikotreiber für 

die RVLux das Stornorisiko identifiziert worden. Für den 

hypothetischen Stresstest werden die Parameter für das 

Stornoniveau für alle künftigen Jahre verändert.  

Im hypothetischen Stresstest steigen das Marktrisiko, das 

Lebensversicherungstechnische und das Krankenversi-

cherungstechnische Risiko jeweils marginal. Das Gegen-

parteiausfallrisiko bleibt unverändert. Im Ergebnis ergibt 

sich keine wesentliche Änderung der Bedeckung der Sol-

venzkapitalanforderung, sodass die Risikotragfähigkeit der 

RVLux ausreichend sichergestellt ist. 

Im versicherungstechnischen Stresstest Kosten erhöhen 

sich die bei der Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen berücksichtigten Kosten um 10 %. Der 

Stresstest wurde aus dem SCR-Schock der Standardfor-

mel abgeleitet. Durch den Ansatz der erhöhten Kosten 

steigt die versicherungstechnische Rückstellung leicht an, 

so dass ein geringer Eigenmittelverlust eintritt. 

Es sinken das Marktrisiko sowie sämtliche Subrisiken des 

Marktrisikos mit Ausnahme des ansteigenden Aktienrisi-

kos. Das Lebensversicherungstechnische Risiko sinkt in-

klusive aller Subrisiken mit Ausnahme des Kostenrisikos, 

welches leicht ansteigt. Das Krankenversicherungstechni-

sche Risiko verändert sich nur geringfügig. Im Ergebnis 

ergibt sich keine wesentliche Änderung der Bedeckung 

der Solvenzkapitalanforderung, sodass die Risikotragfä-

higkeit der RVLux ausreichend sichergestellt ist. 
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C.2 Marktrisiko 

Risikoexponierung
       

RISIKOEXPONIERUNG 

Risiken  Beschreibung  
Mapping zu den Sol-
vency II- Modulen  Einstufung 

Marktrisiko 

 

Das Marktrisiko bezeichnet die Gefahr, die sich aus Schwankungen in der 
Höhe oder in der Volatilität der Marktpreise von Finanzinstrumenten ergibt, 
die den Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unterneh-
mens beeinflussen. Es spiegelt zudem die strukturelle Inkongruenz zwi-
schen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insbesondere im Hinblick 
auf deren Laufzeit wider.   

  Wesentlich 

Zinsrisiko 

 

Das Zinsrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Vermögenswerten, 
Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf Veränderungen in 
der Zinskurve oder in Bezug auf die Volatilität der Zinssätze.  

Zinsrisiko  Wesentlich 

Aktienrisiko 

 

Das Aktienrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Vermögenswer-
ten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf Veränderun-
gen in der Höhe oder bei der Volatilität der Marktpreise von Aktien.  

Aktienrisiko  Wesentlich 

Immobilienrisiko 

 

Das Immobilienrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Vermögens-
werten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf Verände-
rungen in der Höhe oder bei der Volatilität der Marktpreise von Immobilien.  

Immobilienrisiko  Wesentlich 

Spreadrisiko 

 

Das Spreadrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Vermögenswer-
ten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf Veränderun-
gen in der Höhe oder in der Volatilität der Credit-Spreads über der risiko-
freien Zinskurve. Dabei  setzt sich dieser Spread im Allgemeinen aus ver-
schiedenen Komponenten zusammen (z.B. Prämien für potentielle Aus-
fälle, steuerliche Aspekte und eingeschränkte Liquidität/Fungibilität).  

Spreadrisiko  Wesentlich 

Währungsrisiko 

 

Das Währungsrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Vermögens-
werten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf Verände-
rungen in der Höhe oder bei der Volatilität der Wechselkurse.  

Währungsrisiko  Nicht wesentlich 

Beteiligungsrisiko 
 
Beteiligungsrisiko bezeichnet das Risiko, dass sich aus Wertveränderun-
gen des Beteiligungsportfolios ergibt.  

Aktienrisiko  Nicht wesentlich 

       

 

Die RVLux ist eine Tochter der R+V und hat ihren Schwer-

punkt im fondsgebundenen Geschäft. Das fondsgebun-

dene Geschäft erfolgt auf Rechnung und Risiko des Kun-

den. Aus diesem Geschäft entsteht kein Kapitalanlageri-

siko für die Gesellschaft. Aus dem fondsgebundenen Ge-

schäft ergibt sich jedoch das Risiko, dass bei aufgrund 

von Marktschwankungen sinkendem Fondsvolumen auch 

die daraus resultierenden Erträge für die RVLux sinken. 

Das darüberhinausgehende Geschäft ist im Wesentlichen 

durch die Restkreditgeschäfte der Niederlassung Wiesba-

den geprägt. 

Bei der RVLux werden Aktien und Investmentanteile über-

wiegend im Rahmen der fondsgebundenen Produkte ein-

gesetzt. Für die Aktien und Investmentanteile in der Kapi-

talanlage der Gesellschaft besteht nicht der Anspruch, aus 

den kurzfristigen Schwankungen durch Realisierungen 

Gewinne zu erzielen.  

Aufgrund des starken Schwerpunktes der RVLux auf 

fondsgebundene Versicherungen ist das Zinsgarantieri-

siko kein wesentliches Risiko der Gesellschaft. Zur Siche-

rung der Ansprüche der Versicherungsnehmer aus den 

Bereichen der Lebensversicherung und der Restkredit-

versicherung achtet die Gesellschaft in ihrer Anlagepolitik 

auf eine angemessene Mischung und Streuung der Kapi-

talanlagen mit dem Ziel der Risikoverminderung. Einen 

besonderen Schwerpunkt der Kapitalanlagen der Gesell-

schaft bilden festverzinsliche Wertpapiere. 

Risikominderungstechniken / Risikosteuerung 

Die Steuerung der Risiken aus der Kapitalanlage erfolgt 

innerhalb der von EIOPA vorgegebenen Leitlinien, der auf-

sichtsrechtlichen Rundschreiben und der internen Anlage-

richtlinien. Die Einhaltung der internen Regelungen in der 

Risikomanagement-Leitlinie für das Anlagerisiko sowie der 

weiteren aufsichtsrechtlichen Anlagegrundsätze und Re-
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gelungen wird bei der RVLux durch ein qualifiziertes Anla-

gemanagement, geeignete interne Kontrollverfahren, eine 

perspektivische Anlagepolitik sowie sonstige organisatori-

sche Maßnahmen sichergestellt. Dabei umfasst die Steue-

rung der Risiken sowohl ökonomische als auch bilanzielle 

Aspekte. Auf organisatorischer Ebene begegnet die 

RVLux Anlagerisiken durch eine strikte funktionale Tren-

nung von Anlage, Abwicklung und Controlling. 

Die RVLux nimmt fortlaufend Erweiterungen und Verfeine-

rungen des Instrumentariums zur Risikoidentifikation, -be-

wertung und -analyse bei der Neuanlage und der Be-

obachtung des Anlagebestands vor, um den Veränderun-

gen an den Kapitalmärkten zu begegnen und Risiken früh-

zeitig zu erkennen, zu begrenzen oder zu vermeiden. 

Kapitalanlagerisiken begegnet die RVLux grundsätzlich 

durch Beachtung des Prinzips einer möglichst großen Si-

cherheit und Rentabilität bei Sicherstellung der jederzeiti-

gen Liquidität, um die Qualität des Portfolios zu gewähr-

leisten. Durch Wahrung einer angemessenen Mischung 

und Streuung der Kapitalanlagen trägt die Anlagepolitik 

der RVLux dem Ziel der Risikoverminderung in besonde-

rem Maße Rechnung. Näheres zu dem in diesem Zusam-

menhang anzuwendenden Grundsatz der unternehmeri-

schen Vorsicht ist sowohl Kapitel B als auch Kapitel D zu 

entnehmen. 

Es werden regelmäßige Untersuchungen zum Asset-Liabi-

lity-Management durchgeführt. Mithilfe von Stresstests 

und Szenarioanalysen wird der notwendige Umfang von 

Sicherungsmitteln zur Wahrung der Solvabilität laufend 

überprüft. Insbesondere werden Auswirkungen eines lang 

anhaltenden niedrigen Zinsniveaus sowie volatiler Kapital-

märkte systematisch geprüft. 

Risikokonzentrationen 

Risikokonzentrationen sind Ansammlungen von Einzelrisi-

ken, die aufgrund hoher Abhängigkeiten bzw. verwandter 

Wirkungszusammenhänge mit deutlich erhöhter Wahr-

scheinlichkeit gemeinsam schlagend werden. Die Abhän-

gigkeiten und die Verwandtschaft der Wirkungszusam-

menhänge offenbaren sich teilweise erst in Krisensituatio-

nen. 

Versicherungsunternehmen müssen ihre gesamten Ver-

mögenswerte nach dem Grundsatz der unternehmeri-

schen Vorsicht anlegen. Zu den gesetzlichen Anforderun-

gen dieses Grundsatzes gehört auch: 

- Anlagen sind in angemessener Weise so zu mischen 

und zu streuen, dass eine übermäßige Abhängigkeit von 

einem bestimmten Vermögenswert oder Emittenten oder 

von einer bestimmten Unternehmensgruppe oder einem 

geografischen Raum und eine übermäßige Risikokon-

zentration im Portfolio als Ganzem vermieden werden 

und 

- Vermögensanlagen bei demselben Emittenten oder bei 

Emittenten, die derselben Unternehmensgruppe angehö-

ren, dürfen nicht zu einer übermäßigen Risikokonzentra-

tion führen. 

Die RVLux hat diese Anforderungen weiter konkretisiert in 

ihrer Risikomanagementleitlinie für das Anlagerisiko. Dort 

sind insbesondere die quantitativen Beschränkungen zur 

Mischung sowie die schuldnerbezogenen Beschränkun-

gen zur Streuung festgelegt.  

Im Sinne einer weiteren Detaillierung werden die Grunds-

ätze aus der Risikomanagementleitlinie für das Anlageri-

siko durch spezielle Richtlinien ergänzt, die Vorgaben und 

Bestimmungen zu einzelnen Anlageklassen beinhalten. Im 

Rahmen dieser speziellen Richtlinien sind weitere spezifi-

sche quantitative und schuldnerbezogene Beschränkun-

gen für die jeweilige Anlageform definiert.  

Die Umsetzung dieser Normen bei Kapitalanlagen führt 

dazu, dass das Versicherungsunternehmen eine weitge-

hende Diversifizierung der Anlagerisiken beachtet und Ri-

sikokonzentrationen weitgehend vermieden werden. 
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C.3 Kreditrisiko 

Risikoexponierung 
       

RISIKOEXPONIERUNG 

Risiken  Beschreibung  
Mapping zu den Sol-
vency II-Modulen Einstufung 

Kreditrisiko 

 

Kreditrisiko bezeichnet die Gefahr von Verlusten aus dem Ausfall von Ge-
genparteien (Kreditnehmer, Emittenten, Kontrahenten und Rückversiche-
rungsunternehmen) sowie aus der Migration der Bonität dieser Adressen.    Wesentlich 

Ausfallrisiko  Beim Ausfallrisiko handelt es sich um das Risiko, dass Verluste aus dem 

Ausfall von Gegenparteien entstehen. Darunter fallen: 
- Kreditnehmer (Zinszahlungen und Forderungen),  
- Emittenten handelbarer Schuld-/Beteiligungstitel (Schuldverschreibungen, 
Aktien, Genussscheine o.ä.),  
- Kontrahenten (ggf. positive Marktwerte von Derivaten) oder  
- Rückversicherungsunternehmen (Absicherung von Verbindlichkeiten) 

   Wesentlich 

- Kreditnehmer   Gegenparteiausfallrisiko  Nicht wesentlich 

- Emittenten   Spreadrisiko  Wesentlich 

- Aktien   Aktienrisiko  Wesentlich 

- Kontrahenten   Gegenparteiausfallrisiko  Nicht wesentlich 

- Rückversicherungs-
unternehmen   Gegenparteiausfallrisiko  Nicht wesentlich 

Migrationsrisiko  Das Migrationsrisiko bildet die Gefahr von Wertverlusten ab, die durch eine 
Verschlechterung der Bonitätseinstufung (Ratingmigration) eines 
- Emittenten handelbarer Schuld-/Beteiligungstitel (Schuldverschreibungen, 
Genussscheine o.ä.), oder  
- Kontrahenten (CVA-Risiko) entstehen. CVA (Credit Valuation Adjustment) 
stellt hierbei die Wertanpassung von außerbörslich gehandelten Derivaten 
für erwartete Verluste aus dem Ausfall einer Gegenpartei dar. 

   Wesentlich 

- Emittenten   Spreadrisiko  Wesentlich 

- Kontrahenten 

  Gegenparteiausfallrisiko  Wesentlich 

Verwertungsrisiko  
Das Verwertungsrisiko resultiert sowohl aus der Unsicherheit über die Ver-
wertungsquote vorhandener Sicherheiten als auch aus der Unsicherheit 
über die Einbringungsquote (Recovery Rate) nach dem Ausfall von Gegen-
parteien. 

   Wesentlich 

- Kreditnehmer   Gegenparteiausfallrisiko  Nicht wesentlich 

- Emittenten   Spreadrisiko  Wesentlich 

       

 

Kreditrisiken bestehen in einer möglichen Verschlechte-

rung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Emittenten bzw. 

Schuldnern und der daraus resultierenden Gefahr des teil-

weisen oder vollständigen Ausfalls von Forderungen oder 

bonitätsbedingter Wertminderungen. Die Kapitalanlage 

der Gesellschaft weist grundsätzlich eine hohe Bonität und 

eine solide Besicherungsstruktur auf. In den dominieren-

den Branchen Öffentliche Hand und Finanzsektor handelt 

es sich insbesondere um Forderungen in Form von 

Staatsanleihen und gesetzlich besicherten deutschen und 

europäischen Pfandbriefen. 

Trotzdem sind aufgrund des hohen Anteils der festverzins-

lichen Wertpapiere am Gesamtbestand die damit verbun-

denen Risiken als wesentlich einzustufen. 

Risikominderungstechniken / Risikosteuerung 

Um Kontrahenten- und Emittentenrisiken zu beurteilen, 

zieht die RVLux zur Unterstützung die Einschätzungen in-

ternationaler Ratingagenturen heran, die durch eigene Bo-

nitätsanalysen ergänzt werden. Für die wesentlichen Ge-

genparteien wird die Einhaltung der Limite fortlaufend 

überprüft. Die Auslastung der Limite und Einhaltung der 

Anlagerichtlinien wird regelmäßig überwacht. 

Für das Gegenparteiausfallrisiko sind bei der RVLux aktu-

ell keine besonderen Risikotreiber vorhanden, da bei Ab-

schluss der Geschäfte die Bonität der Kontrahenten in an-

gemessener Form berücksichtigt und im Zeitablauf über-

wacht wird. Zudem ist diese Risikokategorie auch aus ma-

teriellen Gesichtspunkten für die RVLux von nachrangiger 

Bedeutung. 

Risikokonzentrationen 

Zum Umgang mit Risikokonzentrationen wird auf die Aus-

führungen zu Risikokonzentrationen innerhalb des Marktri-

sikos verwiesen. 
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C.4 Liquiditätsrisiko 

Für eine Versicherung bedeutet Liquiditätsrisiko, dass das 

Unternehmen nicht in der Lage ist, Anlagen und andere 

Vermögenswerte zu realisieren, um seinen finanziellen 

Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen. Das grund-

sätzliche Risiko von Marktwertverlusten wird jedoch be-

reits in den Modulen Zins-, Spread- und Aktienrisiko be-

rücksichtigt und quantifiziert. Die mangelnde Fungibilität 

wird im Spreadrisiko durch entsprechende Aufschläge be-

rücksichtigt und quantifiziert. Eine zusätzliche Kapitalun-

terlegung ist nicht erforderlich. 

Um dem Liquiditätsrisiko zu begegnen, wird die Liquidität 

zentral gesteuert. Im Rahmen der Mehrjahresplanung wird 

eine integrierte Simulation zur Bestands- und Erfolgsent-

wicklung im Kapitalanlagebereich sowie zur Entwicklung 

der Cashflows durchgeführt. Basis der Steuerung ist der 

prognostizierte Verlauf aller wesentlichen Zahlungsströme 

aus dem versicherungstechnischen Geschäft, den Kapital-

anlagen und der allgemeinen Verwaltung 

C.5 Operationelles Risiko 

Das operationelle Risiko wird für die RVLux als wesentlich 

eingestuft.  

Das operationelle Risiko bezeichnet das Verlustrisiko, das 

sich aus der Unangemessenheit oder dem Versagen von 

internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder 

durch externe Ereignisse ergibt. Das operationelle Risiko 

umfasst auch Compliance- und Rechtsrisiken jenseits der 

versicherungstechnischen Risiken, die über andere Risi-

kokategorien einfließen. 

Für das operationelle Risiko werden für alle Ressorts Sze-

narien und „weitere operationelle Risiken“ identifiziert. Zur 

Plausibilisierung der Szenarien werden diesen Risikoindi-

katoren zugeordnet. Die Überprüfung der Szenarien und 

der „weiteren operationellen Risiken“ findet jährlich statt. 

C.6 Andere wesentliche Risiken 

Länderrisiko 

Das Länderrisiko umfasst die Gefahr, dass seitens einer 

ausländischen Regierung Restriktionen erlassen werden, 

die den Transfer von Finanzmitteln von Schuldnern dieses 

Landes an ausländische Gläubiger untersagen. Für die 

RVLux ist dieses Risiko aufgrund von Investitionen im 

Ausland und auch aufgrund der Höhe der Investments als 

wesentlich einzustufen. Das Länderrisiko bezieht sich je-

doch nicht auf eine Migration oder einen Ausfall des be-

treffenden Landes und der emittierten Verpflichtungen, da 

diese Risiken bereits im Kreditrisiko berücksichtigt wer-

den.  

Modellrisiko 

Zur Marktrisiko- und Kreditrisikomessung werden ver-

schiedene Modelle eingesetzt. Durch den Einsatz dieser 

Modelle entsteht ein Risiko bezüglich der angemessenen 

Auswahl und Spezifikation (z.B. Unwägbarkeiten in der 

Parametrisierung). Aufgrund der Identifikation dieses Risi-

kos in verschiedenen Modulen der Standardformel und 

der hohen Relevanz der Kapitalanlagerisiken wird das Mo-

dellrisiko für die RVLux als wesentlich eingeschätzt. 

Strategisches Risiko 

Bei der RVLux wurde das strategische Risiko identifiziert. 

Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es für die 

Gesellschaft existenziell notwendig auf veränderte Rah-

menbedingungen adäquat zu reagieren.  

Reputationsrisiko 

Das Reputationsrisiko wird für die RVLux als wesentlich 

eingestuft. Es ist wesentlich, da es für die Gesellschaft 

existenziell notwendig ist, sich einen guten Ruf gegenüber 

Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Aktionären, Öf-

fentlichkeit, Ratingagenturen und Aufsicht zu bewahren 

und damit weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Vor dem 

Hintergrund des durch neue Medien veränderten Kommu-

nikationsverhaltens und der dadurch erhöhten Verbrei-

tungsgeschwindigkeit von schlechten Unternehmensnach-

richten, hat dieses Risiko stark an Bedeutung gewonnen. 
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C.7 Sonstige Angaben 

Nach derzeitiger Einschätzung liegen keine berichtspflich-

tigen sonstigen Informationen vor. 
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D Bewertung für Solvabilitätszwecke 

Ziel ist das Aufstellen einer Bilanz mit Marktwerten oder 

marktkonsistent bewerteten Aktiva und Passiva (nachfol-

gend „Solvabilitätsübersicht“) im Sinne der Vorgaben von 

Solvency II (vergleiche Art. 98-121 LSA). In der Solvabili-

tätsübersicht sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

grundsätzlich mit ihrem beizulegenden Zeitwert (Fair Va-

lue) zu bewerten. 

In Bezug auf die Bewertung der Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten gilt nach § 99 LSA: 

- Der beizulegende Zeitwert entspricht für Vermögens-

werte dem Betrag, zu dem sie im Rahmen einer Trans-

aktion unter normalen Wettbewerbsbedingungen zwi-

schen sachverständigen und vertragswilligen Geschäfts-

partnern getauscht werden könnten 

- Der beizulegende Zeitwert entspricht für Verbindlichkei-

ten dem Betrag, zu dem sie im Rahmen einer Transak-

tion unter normalen Wettbewerbsbedingungen zwischen 

sachverständigen und vertragswilligen Geschäftspart-

nern übertragen oder beglichen werden könnten. Bei der 

Bewertung der Verbindlichkeiten wird keine Berichtigung 

zwecks Berücksichtigung der Bonität des Versicherungs- 

oder Rückversicherungsunternehmens vorgenommen. 

Grundsätzlich besteht die Anforderung, verlässliche und 

beobachtbare Marktpreise anzusetzen, das heißt eine 

„mark to market“ Bewertung vorzunehmen. Ist dies nicht 

möglich, so werden konstruierte „Marktpreise“ unter Be-

rücksichtigung aller vorhandenen Marktinformationen ver-

wendet („mark to model“). 

Für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die weder zu 

den versicherungstechnischen Rückstellungen, noch zu 

den einforderbaren Beträgen aus Rückversicherungsver-

trägen gehören, gilt weiterhin: 

- Kapitalanlagen werden zu Marktpreisen bewertet 

- Sonstige Vermögensgegenstände und Sonstige Verbind-

lichkeiten werden nach Lux-GAAP bewertet.  

Die Bewertung erfolgt unter der Annahme der Unterneh-

mensfortführung, also jeweils mit dem Going-Concern-An-

satz.  

Für die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte der ge-

nannten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist sei-

tens der Rechtsgrundlagen von Solvency II eine dreistu-

fige Bewertungshierarchie vorgegeben. Level 1 sieht eine 

Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 

zu Marktpreisen vor, die an aktiven Märkten für identische 

Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten notiert sind. So-

fern die Kriterien von Level 1 nicht erfüllt sind, erfolgt eine 

Bewertung zu Marktpreisen ähnlicher Vermögenswerte o-

der Verbindlichkeiten, die an aktiven Märkten notiert sind 

(Level 2). Hierbei sind Korrekturen für preisrelevante Un-

terschiede zwischen dem Bewertungs- und Vergleichsob-

jekt zu berücksichtigen. Fehlt es an Marktpreisen an akti-

ven Märkten, so sind in Level 3 der Bewertungshierarchie 

alternative Bewertungsmethoden heranzuziehen, um die 

beizulegenden Zeitwerte der Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten zu bestimmen. 

Die versicherungstechnischen Rückstellungen werden ge-

mäß Solvency II ökonomisch bewertet. Anstelle des Vor-

sichtsprinzips der luxemburgischen Rechnungslegung ent-

spricht der angesetzte ökonomische Wert der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen dem aktuellen Betrag, 

der bei einer Übertragung der Versicherungsverpflichtun-

gen von einem auf das andere Unternehmen gezahlt 

würde. 

Die Unterschiede zwischen der Bilanz nach Lux-GAAP 

und der ökonomischen Solvabilitätsübersicht begründen 

sich im Wesentlichen durch ausweistechnische Unter-

schiede sowie durch abweichende Bewertungsmethoden. 

Beispiele für wesentliche Unterschiede sind hierbei stille 

Reserven oder Lasten bei der Bewertung der Kapitalanla-

gen und der versicherungstechnischen Rückstellungen 

nach Lux-GAAP.  

Die nachfolgenden Abschnitte geben eine quantitative und 

qualitative Beschreibung der zugrundeliegenden Bewer-

tungsmethoden sowie Ergebnisse der Solvabilitätsüber-

sicht der R+V Luxembourg einschließlich der wesentlichen 

Unterschiede zur Bilanzierung nach Lux-GAAP zum Stich-

tag. Die Lux-GAAP-Vergleichsspalte beinhaltet die Lux-

GAAP-Werte in der nach Solvency II-Vorgaben umgeglie-

derten Bilanzstruktur. 
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D.1 Vermögenswerte 

Abgegrenzte Abschlusskosten 

Ein Ansatz der abgegrenzten Abschlusskosten ist unter 

Solvency II grundsätzlich nicht vorgesehen, da die noch 

nicht fälligen Ansprüche an Versicherungsnehmer in der 

Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

(siehe Versicherungstechnische Rückstellungen D.2) be-

rücksichtigt werden. 

Unter Lux-GAAP werden in diesem Posten Forderungen 

gegenüber Versicherungsnehmern aus noch nicht getilg-

ten Abschlusskosten mit den Nennwerten ausgewiesen. 

Immaterielle Vermögenswerte 

Die Position kann entgeltlich erworbene Konzessionen, 

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 

Werte, Lizenzen an solchen Rechten und Werten sowie 

geleistete Anzahlungen umfassen. Unter Solvency II kön-

nen immaterielle Vermögenswerte gemäß IAS 38 aktiviert 

werden, sofern der Vermögenswert einzeln veräußert wer-

den kann und das Versicherungsunternehmen nachwei-

sen kann, dass für identische oder ähnliche Vermögens-

werte ein abgeleiteter Wert vorliegt. Andernfalls sind sie 

mit Null anzusetzen. Zum Stichtag werden in der Solvabili-

tätsübersicht keine immateriellen Vermögenswerte ange-

setzt, da diese nicht einzeln veräußert werden können. Ein 

Wertansatz über 0 Euro ist deshalb nicht möglich. 

Die Bewertung der immateriellen Vermögenswerte in der 

Lux-GAAP-Bilanz erfolgt zu Anschaffungskosten, die li-

near innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 

abgeschrieben werden. Die immateriellen Vermögensge-

genstände betreffen erworbene Softwareprogramme so-

wie deren Erweiterungen, die aktiviert worden sind. Im Er-

gebnis ergibt sich daraus der in der Tabelle dargestellte 

Unterschied im Wertansatz zwischen der Bilanz und der 

Solvabilitätsübersicht. 

Latente Steueransprüche 

Latente Steuern werden gemäß Solvency II für alle Ver-

mögenswerte und Verbindlichkeiten berücksichtigt, bei de-

nen der Wertansatz in der Steuerbilanz von dem in der 

Solvabilitätsübersicht abweicht. 

Das Konzept der Berechnung der latenten Steuern in der 

Solvabilitätsübersicht folgt den Regelungen der IFRS ge-

mäß IAS 12.  

Aktive latente Steuern sind zu bilanzieren, wenn Aktivpos-

ten in der Solvabilitätsübersicht niedriger oder Passivpos-

ten höher anzusetzen sind als in der Steuerbilanz und sich 

diese Differenzen in der Zukunft mit steuerlicher Wirkung 

wieder ausgleichen (temporäre Differenzen). Entspre-

chend sind passive latente Steuern zu bilanzieren, wenn 

Aktivposten in der Solvabilitätsübersicht höher oder Pas-

sivposten niedriger anzusetzen sind als in der Steuerbi-

lanz. 

Für die konkrete Berechnung wird bilanzpostenweise die 

Differenz aus den Steuerbilanzwerten und den korrespon-

dierenden Solvency II-Werten gebildet.  

Die resultierenden Bewertungsunterschiede werden mit 

den individuellen Unternehmenssteuersätzen für den 

Hauptsitz in Luxembourg und die Niederlassung in 

Deutschland multipliziert, wobei steuerliche Spezialrege-

lungen zur Anwendung kommen. Am Stichtag bereits be-

schlossene Steuersatzänderungen werden berücksichtigt. 

Abhängig davon, ob sich für einen Wertunterschied latente 

Steueransprüche oder latente Steuerschulden ergeben, 

wird dieser dem Bilanzposten „latente Steueransprüche“ 

oder „latente Steuerschulden“ zugeordnet. Latente Steuer-

ansprüche werden maximal in Höhe der latenten Steuer-

schulden aktiviert, da Ansprüche bis zu dieser Höhe als 

werthaltig angesehen werden. Sofern erforderlich, werden 

weitere Analysen zur Werthaltigkeit der latenten Steueran-

sprüche vorgenommen. 

Bei der R+V Luxembourg erfolgt in der Bilanz nach Lux-

GAAP kein Ausweis latenter Steuern. 

Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den 

Eigenbedarf 

In der Solvabilitätsübersicht wird unter diesem Posten bei 

der R+V Luxembourg die Betriebs- und Geschäftsausstat-

tung ausgewiesen. Entsprechend dem IFRS-Ansatz er-

folgte die Bewertung zu Anschaffungskosten, die linear in-

nerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abge-

schrieben wurden. Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs-

kosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro lagen, wurden 

in einen Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre – 

beginnend mit dem Jahr der Bildung – abgeschrieben 

wird. 
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IMMOBILIEN, SACHANLAGEN UND VORRÄTE FÜR DEN EIGENBE-
DARF  

  Solvency II-Wert    Lux GAAP-Wert  

  in TEuro  in TEuro 

Geschäfts- oder Firmenwert   -  0 

Abgegrenzte Abschlusskosten   -  1.274 

Immaterielle Vermögenswerte   0  2.643 

Latente Steueransprüche   45.466  0 

Überschuss bei den Altersversor-
gungsleistungen  

 0  0 

Immobilien, Sachanlagen und Vor-
räte für den Eigenbedarf  

 592  592 

Summe   46.058  4.509 
     

 

Anlagen (außer Vermögenswerte für index- und 

fondsgebundene Verträge) 

Alle Kapitalanlagen, außer Grundstücke und Gebäude so-

wie Beteiligungen, zählen zu den finanziellen Vermögens-

werten, die gemäß Solvency II zum Marktwert bewertet 

werden. Eine Deckungsgleichheit der Anlagen nach Sol-

vency II und Lux-GAAP ist gewährleistet. 

Grundlegend werden Anlagen, die auf einem aktiven 

Markt gehandelt werden, entsprechend der zum Bilanz-

stichtag an den Finanzmärkten notierten Preise bewertet. 

Außerbörslich gehandelte Wertpapiere werden anhand 

der an den Finanzmärkten allgemein anerkannten Bewer-

tungsmethoden ermittelt. Die im Rahmen der Solvabilitäts-

übersicht offengelegten beizulegenden Zeitwerte entspre-

chen weitgehend den Zeitwerten, die im Anhang des Ge-

schäftsberichtes veröffentlicht werden. 

Grundlegende Unterschiede in der Darstellung der Anla-

gen nach den luxemburgischen Rechnungslegungsvor-

schriften und den regulatorischen Anforderungen gemäß 

Solvency II bestehen im Hinblick auf die Bewertungsme-

thode und die geforderte Gliederung. Die Kapitalanlagen 

der Gesellschaft werden zu Anschaffungskosten bzw. zum 

niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag ange-

setzt. Dagegen fließen diese mit dem Marktwert in die Sol-

venzbilanz ein. 

Die luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften bil-

den die Grundlage für die Zugangs- und Folgebewertung 

von Kapitalanlagen. 

Weiterführende Angaben zu den Anlagearten, deren Be-

wertungsmethoden sowie zu weiteren quantitativen und 

qualitativen Unterschieden zwischen den luxemburgischen 

Rechnungslegungsvorschriften und den Anforderungen 

gemäß Solvency II werden nachfolgend gegeben: 

Staats- und Unternehmensanleihen 

Hierunter fallen durch öffentliche Stellen (Zentralstaaten / 

Bundesstaaten, supranationale staatliche Institutionen, 

Regionalregierungen oder Kommunalverwaltungen) sowie 

von Unternehmen ausgegebene Anleihen, Schuldschein-

forderungen und Darlehen, Namensschuldverschreibun-

gen sowie übrige Ausleihungen. Ansatz und Bewertung 

der Bilanzposition erfolgen nach Solvency II mit dem je-

weiligen Marktwert. Dieser ergibt sich für börsennotierte 

Wertpapiere durch Börsenkurse oder Rücknahmepreise. 

Für Rententitel ohne regelmäßige Kursversorgung erfolgt 

die Ermittlung grundsätzlich anhand der Discounted Cash-

flow Methode. 

Besicherte Wertpapiere 

Unter dieser Bilanzposition werden alle Anleihen gegen-

über Zweckgemeinschaften zusammengefasst, die Forde-

rungen gegenüber Dritten bündeln, in verschiedene Quali-

tätsklassen tranchieren und als Zins und Tilgung an den 

Inhaber der Anleihe weiterleiten (sogenannte Asset 

Backed Securities, ABS). 

Unter Solvency II werden die Marktwerte der ABS-Pro-

dukte nach der Discounted Cashflow Methode ermittelt; 

dabei werden überwiegend am Markt beobachtbare Werte 

herangezogen. 

Investmentfonds 

Unter der Position „Investmentfonds“ (laut offizieller EI-

OPA-Übersetzung: „Organismen für gemeinsame Anla-

gen“) werden alle Investitionen bei Unternehmen, deren 

alleiniger Zweck in gemeinsamen Anlagen in übertragbare 

Wertpapiere und/oder andere Kapitalanlagen liegt, ausge-

wiesen. Investmentfonds umfassen unter anderem Aktien-

fonds, Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds, Immo-

bilienfonds, Infrastrukturfonds sowie Sonstige Fonds. Die 

R+V Luxembourg hält Immobilien-, Renten- sowie Misch-

fonds. 

Als beizulegender Zeitwert für Anteile an Investmentfonds 

nach Solvency II werden Börsenkurse, Rücknahmepreise 

oder Nettoinventarwerte inkl. Fonds-Kasse zum Bilanz-

stichtag verwendet. 

Derivate 

Nach Solvency II werden unter der Bilanzposition „Deri-

vate“ auf der Aktivseite die aktuell positiven Marktpreise 

aller Derivate zusammengefasst. Insbesondere die Zah-

lungsströme von Swaps werden unter Solvency II getrennt 

nach Mittelzuflüssen und -abflüssen dargestellt. Die Deri-

vate mit aktuell negativem Marktwert werden als Gegen-

position auf der Passivseite dargestellt. 
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Derivative Finanzinstrumente werden am Bilanzstichtag 

mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Hierzu wird 

bei börsengehandelten Finanzinstrumenten der Börsen-

wert herangezogen. Bei nicht börsengehandelten Finan-

zinstrumenten werden die Zeitwerte mittels anerkannter 

kapitalwertorientierter Verfahren ermittelt, in die im We-

sentlichen am Markt beobachtbare, laufzeitadäquate 

Zinssätze, Bonitäts- und Liquiditätszuschläge als Bewer-

tungsparameter einfließen. Anderenfalls werden sonstige 

anerkannte Bewertungsverfahren zugrunde gelegt. 

Vorkäufe werden auf Valuta berechnet, Bewertungspara-

meter sind Swap- und Geldmarktkurven. 

Einlagen außer Zahlungsäquivalente 

Diese Bilanzposition umfasst alle Einlagen außer über-

tragbaren Einlagen. Dies bedeutet, dass sie zu keinem 

Zeitpunkt für Zahlungsvorgänge genutzt werden können 

und dass es nicht ohne nennenswerte Beschränkung oder 

Gebühren möglich ist, ihre Umwandlung in Bargeld zu ver-

langen oder sie auf Dritte zu übertragen. Kassen- oder 

Geldbestände außerhalb der Kapitalanlage werden in der 

Bilanzposition „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente“ ausgewiesen. Einlagen bei Kreditinstituten werden 

mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

Der Ausweis in der Solvabilitätsübersicht erfolgt aufgrund 

des kurzfristigen Charakters mit dem Buchwert zuzüglich 

der Stückzinsen. Wesentliche quantitative oder qualitative 

Unterschiede zur deutschen handelsrechtlichen Rech-

nungslegung bestehen nicht. 

     

EINLAGEN AUßER ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN  

  Solvency II-Wert   Lux GAAP-Wert  

  in TEuro   in TEuro  

Immobilien (außer zur Eigennut-
zung)   0  0 

Anteile an verbundenen Unterneh-
men, einschließlich Beteiligungen 

 
0  0 

Aktien   0  0 

davon Aktien - notiert  0  0 

davon Aktien - nicht notiert  0  0 

Anleihen   635.021  584.396 

davon Staatsanleihen   145.623  129.807 

davon Unternehmensanleihen   487.720  452.942 

davon Strukturierte Schuldtitel   0  0 

davon Besicherte Wertpapiere   1.678  1.647 

Investmentfonds   172.006  153.289 

Derivate   1.603  0 

Einlagen außer Zahlungsmitteläqui-
valenten   0  0 

Sonstige Anlagen  0  0 

Summe   808.630  737.685 
     

 

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene 

Verträge 

Hierunter fallen Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko 

von Inhabern von Lebensversicherungspolicen, mit dem 

zum Bilanzstichtag aktuellen Marktwert. 

Einforderbare Beträge aus 

Rückversicherungsverträgen 

Diese Position entspricht dem Anteil der Rückversicherer 

am Besten Schätzwert der versicherungstechnischen 

Rückstellungen und ist eng mit der Modellierung der 

versicherungstechnischen Rückstellungen verknüpft. Eine 

detaillierte Beschreibung dieser Bilanzposition folgt in der 

Solvabilitätsübersicht zusammen mit dem Vergleich der 

Bilanzierung gemäß Lux-GAAP in Abschnitt D.2 unter 

„Bester Schätzwert der Einforderbaren Beträge aus 

Rückversicherungsverträgen“. 

Forderungen gegenüber Versicherungen und 

Vermittlern 

Entsprechend dem IFRS-Ansatz erfolgt die Bewertung mit 

dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung. 

Der Wert aus der Solvabilitätsübersicht entspricht dem 

IFRS-Ansatz. 

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur luxemburgi-

schen Rechnungslegung bestehen nicht. 
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Forderungen gegenüber Rückversicherern 

Entsprechend dem IFRS-Ansatz erfolgt die Bewertung mit 

dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigun-

gen. Der Wert aus der Solvabilitätsübersicht entspricht 

dem IFRS-Ansatz.  

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur luxemburgi-

schen Rechnungslegung bestehen nicht. 

Forderungen (Handel, nicht Versicherung) 

Ansatz und Bewertung erfolgen bei dieser Position grund-

sätzlich nach den Regelungen der IFRS.  

Abweichend zu IFRS werden in dieser Position die sonsti-

gen Forderungen aus abgegrenzten Mieten und Zinsen 

nicht gezeigt. Unter Solvency II sind diese in den Markt-

werten der Kapitalanlagen enthalten und können dort nicht 

separiert werden. 

Nach IFRS (IAS 19) wird unter Solvency II auf der Aktiv-

seite der Erstattungsanspruch aus Rentenzahlungsver-

pflichtungen ausgewiesen. Dieser umfassten Rückde-

ckungsversicherungen, Forderungen gegenüber Pensi-

onsfonds und Forderungen gegenüber Unterstützungskas-

sen. 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

Ansatz und Bewertung erfolgen bei dieser Position nach 

den Regelungen der IFRS, das heißt, es werden soge-

nannte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente im 

Sinne der in IAS 7 für die Zahlungsstrom-Rechnung gege-

benen Definition erfasst und die Bewertung erfolgt zum 

Nennwert. Grundsätzlich werden unter diesem Posten 

Bank- und Kassenguthaben ausgewiesen. 

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur luxemburgi-

schen Rechnungslegung bestehen nicht. 

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene 

Vermögenswerte 

Unter dieser Position werden alle sonstigen, nicht an an-

derer Stelle ausgewiesenen Vermögenswerte bilanziert. 

Ansatz und Bewertung erfolgen entsprechend dem Lux-

GAAP-Wert. 

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur luxemburgi-

schen Rechnungslegung bestehen nicht. 

     

SONSTIGE NICHT AN ANDERER STELLE AUSGEWIESENE VERMÖGENSWERTE     

  Solvency II-Wert  Lux GAAP-Wert 

  in TEuro   in TEuro  

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge  6.703.878  6.703.625 

Darlehen und Hypotheken  0  0 

davon Policendarlehen  0  0 

davon Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen  0  0 

davon Sonstige Darlehen und Hypotheken  0  0 

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen 
von:  -1.360  468 

Nichtlebensversicherungen und Krankenversicherung nAd Nichtlebensversicherung  0  0 

Lebensversicherungen und Krankenversicherung nAd Lebensversicherung  468  469 

davon Krankenversicherung nAd Lebensversicherung  192  216 

davon Lebensversicherungen   276  253 

davon Index- und Fondsgebundene Lebensversicherung  -1.829  0 

Depotforderungen  0  0 

Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern  21.674  21.674 

Forderungen gegenüber Rückversicherern  32  32 

Forderungen (Handel, nicht Versicherung)  24.607  23.575 

Eigene Aktien  0  0 

In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder  
ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel  0  0 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  42.324  42.324 

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene  
Vermögenswerte  835  9.821 

Summe   6.791.990  6.801.519 
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D.2 Versicherungstechnische 

Rückstellungen 

Für das Versicherungsgeschäft der R+V Luxembourg er-

geben sich in der Segmentierung nach Solvency II die fol-

genden Geschäftsbereiche: 

Versicherungstechnische Rückstellungen - 

Lebensversicherung 

- Versicherungen mit Überschussbeteiligung (Hauptsitz in 

Luxemburg und deutsche Niederlassung) 

- Index- und Fondsgebundene Versicherung (Hauptsitz in 

Luxemburg) 

Sonstige Lebensversicherung (Hauptsitz in Luxemburg 

und deutsche Niederlassung) 

Versicherungstechnische Rückstellungen - 

Krankenversicherung nAd Lebensversicherung 

- Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft, 

deutsche Niederlassung) 

Im Geschäftsbereich Krankenversicherung ist das Ge-

schäft aus Arbeitsunfähigkeitsversicherungen abgebildet. 

In der Solvabilitätsübersicht werden für sämtliche Versi-

cherungsverpflichtungen gegenüber Versicherungsneh-

mern und Anspruchsberechtigten versicherungstechni-

sche Rückstellungen gebildet. Diese werden auf vorsich-

tige, verlässliche und objektive Art und Weise berechnet 

Art. 100 (4) LSA). 

Der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen 

entspricht dem aktuellen Betrag, den Versicherungsunter-

nehmen zahlen müssten, wenn sie ihre Versicherungsver-

pflichtungen unverzüglich auf ein anderes Versicherungs-

unternehmen übertragen würden (Art. 100 (2) LSA). Die 

Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen erfolgt unter Berücksichtigung der von den Finanz-

märkten bereitgestellten Informationen sowie allgemein 

verfügbarer Daten über versicherungstechnische Risiken 

und hat mit diesen konsistent zu sein (Marktkonsistenz). 

Die versicherungstechnischen Rückstellungen ergeben 

sich aus der Summe des Besten Schätzwerts und der Ri-

sikomarge. 

Bei der Bewertung der versicherungstechnischen Rück-

stellungen werden weder Übergangsmaßnahmen (nach 

Art. 99 -100 Reg. CAA), noch die Volatilitätsanpassung 

(nach Art. 15 Reg. CAA) angewendet. 

Bester Schätzwert 

Der beste Schätzwert einer versicherungstechnischen 

Rückstellung ist ein wahrscheinlichkeitsgewichteter, dis-

kontierter Durchschnitt aller zukünftigen Ein- und Auszah-

lungsströme. Die Abzinsung der Zahlungen erfolgt mit den 

laufzeitabhängigen Zinssätzen der von der Aufsicht vorge-

gebenen risikofreien Zinsstrukturkurve unter Berücksichti-

gung der tatsächlichen Zahlungszeitpunkte. 

Bei der Projektion der künftigen Zahlungsströme werden 

alle ein- und ausgehenden Zahlungsströme berücksichtigt, 

die zur Abrechnung der Versicherungsverbindlichkeiten 

während ihrer Laufzeit benötigt werden (Art. 11 Reg. 

CAA): Prämienzahlungen und damit im Zusammenhang 

stehende Zahlungsströme, sämtliche Zahlungen an Versi-

cherungsnehmer und Anspruchsberechtigte (einschließ-

lich künftiger Überschussbeteiligungen, unabhängig da-

von, ob sie vertraglich garantiert werden oder nicht) sowie 

sämtliche bei der Bedienung der Versicherungsverpflich-

tungen anfallenden Aufwendungen. 
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VT. RÜCKSTELLUNGEN 

  Lux GAAP  Solvency II-Wert 

  
Deckungs- 

rückstellung  Bester Schätzwert  Risikomarge  
Summe 

  in TEuro   in TEuro   in TEuro   in TEuro  

Versicherung mit Überschussbeteiligung  16.290  10.018  6.624  16.642 

davon Beitragsüberträge  0       

davon fondsgebundene Versicherungen  0       

davon Deckungsrückstellung  15.952       

davon Rückstellung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle  0       

davon Rückstellung für Beitragsrückerstattung  339       

davon Ansammlungsguthaben / gutgeschriebene 
Überschussanteile  0       

Sonstige Lebensversicherung  340.486  256.782  11.775  268.557 

davon Beitragsüberträge  3.402       

davon Deckungsrückstellung  307.342       

davon Rückstellung für noch nicht  abgewickelte  
Versicherungsfälle  5.693       

Index- und fondsgebundene Versicherung  6.710.419  6.155.463  241.127  6.396.591 

davon Beitragsüberträge  83       

davon fondsgebundene Versicherungen  6.703.625       

davon Rückstellung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle  6.711       

davon Rückstellung für  Beitragsrückerstattung  0       

Summe Lebensversicherung  7.067.195  6.422.264  259.527  6.681.791 

Krankenversicherung nAd Lebensversicherung  141.217  116.148  13.520  129.668 

davon Beitragsüberträge  1.172       

davon Deckungsrückstellung  120.813       

davon Rückstellung für noch nicht abgewickelte 
Versicherungsfälle  19.232       

davon Rückstellung für Beitragsrückerstattung  0       

davon sonstige vt. Rückstellungen  0       

Summe Krankenversicherung  141.217  116.148  13.520  129.668 

         
         

 

Bester Schätzwert der Versicherung mit 

Überschussbeteiligung 

Der Beste Schätzwert der Versicherungen mit Über-

schussbeteiligung beträgt 10.018 TEuro und setzt sich  

aus dem Erwartungswert der garantierten Leistungen, 

dem Wert der Optionen und Garantien und der zukünfti-

gen Überschussbeteiligung zusammen. 

Die Projektion von Prämien, garantierten Leistungen und 

Kostenaufwendungen erfolgt für die wesentlichen Be-

stände einzelvertraglich bis zum Ablauf. Das nicht einzel-

vertraglich modellierte Geschäft wird durch einen ange-

messenen Skalierungsansatz berücksichtigt.  

Neben den Produkt- und Bestandsdaten zu Beginn der 

Projektion gehen insbesondere Annahmen zur Entwick-

lung der Bestände über die Projektionsphase ein. Dies 

sind Sterbewahrscheinlichkeiten 2. Ordnung, Kapitalabfin-

dungs- und Stornowahrscheinlichkeiten.  

Bei der Projektion der Kosten wurde Inflation berücksich-

tigt.  

Optionen und Garantien spielen für das Risikoprofil der 

Gesellschaft eine untergeordnete Rolle. Daher wurde der 

Wert der Optionen und Garantien zum Bewertungsstichtag 

mit Null angesetzt.  

Es handelt sich beim Besten Schätzwert um eine Brut-

torückstellung, das heißt entlastende Effekte aus Rückver-

sicherung werden nicht berücksichtigt.  

Für die R+V Luxembourg sind nur die lebenslangen kon-

ventionellen Rentenversicherungen aus Fondsgebunde-

nen Versicherungsverträgen überschussberechtigt. Dane-

ben gibt es einen kleinen Bestand überschussberechtigter 

Verträge aus Konsortialgeschäft bei der deutschen Nie-

derlassung. Aufgrund des geringen Anteils der über-

schussberechtigten Verträge am Gesamtbestand erfolgt 
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derzeit keine Abbildung der künftigen Überschussbeteili-

gung. 

Bester Schätzwert der Sonstigen Lebensversicherung 

Der Beste Schätzwert der Sonstigen Lebensversicherung 

umfasst Lebensversicherungen ohne Überschussbeteili-

gung. Er beträgt 256.782 TEuro und setzt sich aus dem 

Erwartungswert der garantierten Leistungen und dem 

Wert der Optionen und Garantien zusammen. 

Die Projektion von Prämien, garantierten Leistungen und 

Kostenaufwendungen erfolgt für die wesentlichen Be-

stände einzelvertraglich bis zum Ablauf. Das nicht einzel-

vertraglich modellierte Geschäft wird durch einen ange-

messenen Skalierungsansatz berücksichtigt. 

Neben den Produkt- und Bestandsdaten zu Beginn der 

Projektion gehen insbesondere Annahmen zur Entwick-

lung der Bestände über die Projektionsphase ein. Dies 

sind Sterbewahrscheinlichkeiten 2. Ordnung, Kapitalabfin-

dungs- und Stornowahrscheinlichkeiten. 

Bei der Projektion der Kosten wurde Inflation berücksich-

tigt. 

Optionen und Garantien spielen für das Risikoprofil der 

Gesellschaft eine untergeordnete Rolle. Daher wurde der 

Wert der Optionen und Garantien zum Bewertungsstichtag 

mit Null angesetzt. 

Es handelt sich beim Besten Schätzwert um eine Brut-

torückstellung, das heißt entlastende Effekte aus Rückver-

sicherung werden nicht berücksichtigt. 

Bester Schätzwert der Index- und Fondsgebundenen 

Versicherungen 

Der Beste Schätzwert der Index- und Fondsgebundenen 

Versicherungen beträgt 6.155.463 TEuro und setzt sich 

aus dem Erwartungswert der garantierten Leistungen und 

dem Wert der Optionen und Garantien zusammen. 

Die Projektion von Prämien, garantierten Leistungen und 

Kostenaufwendungen erfolgt für die wesentlichen Be-

stände einzelvertraglich bis zum Ablauf. Das nicht einzel-

vertraglich modellierte Geschäft wird durch einen ange-

messenen Skalierungsansatz berücksichtigt. 

Neben den Produkt- und Bestandsdaten zu Beginn der 

Projektion gehen insbesondere Annahmen zur Entwick-

lung der Bestände über die Projektionsphase ein. Dies 

sind Sterbewahrscheinlichkeiten 2. Ordnung, Kapitalabfin-

dungs- und Stornowahrscheinlichkeiten. 

Bei der Projektion der Kosten wurde Inflation berücksich-

tigt. 

Es handelt sich beim Besten Schätzwert um eine Brut-

torückstellung, das heißt entlastende Effekte aus Rückver-

sicherung werden nicht berücksichtigt. 

Bester Schätzwert der Krankenversicherung nAd 

Lebensversicherung 

Der Beste Schätzwert der Krankenversicherung nAd Le-

bensversicherung beträgt 116.148 und setzt sich aus dem 

Erwartungswert der garantierten Leistungen und dem 

Wert der Optionen und Garantien zusammen. 

Die Projektion von Prämien, garantierten Leistungen und 

Kostenaufwendungen erfolgt für die wesentlichen Be-

stände einzelvertraglich bis zum Ablauf. Das nicht einzel-

vertraglich modellierte Geschäft wird durch einen ange-

messenen Skalierungsansatz berücksichtigt. 

Neben den Produkt- und Bestandsdaten zu Beginn der 

Projektion gehen insbesondere Annahmen zur Entwick-

lung der Bestände über die Projektionsphase ein. Dies 

sind Sterbewahrscheinlichkeiten 2. Ordnung, Kapitalabfin-

dungs- und Stornowahrscheinlichkeiten. 

Bei der Projektion der Kosten wurde Inflation berücksich-

tigt. 

Optionen und Garantien spielen für das Risikoprofil der 

Gesellschaft eine untergeordnete Rolle. Daher wurde der 

Wert der Optionen und Garantien zum Bewertungsstichtag 

mit Null angesetzt. 

Es handelt sich beim Besten Schätzwert um eine Brut-

torückstellung, das heißt entlastende Effekte aus Rückver-

sicherung werden nicht berücksichtigt. 

Vergleich zur Lux-GAAP Bilanzierung  

Die Abweichung zwischen den Rückstellungen nach Lux-

GAAP und nach Solvency II ist im Wesentlichen durch un-

terschiedliche Bewertungsansätze begründet. Wesentliche 

Bewertungsunterschiede ergeben sich aus den biometri-

schen Rechnungsgrundlagen. Die Deckungsrückstellung 

nach Lux-GAAP wird nach dem Vorsichtsprinzip mit bio-

metrischen Rechnungsgrundlagen 1. Ordnung ermittelt. 

Diese sind vorsichtig gewählt und weichen daher deutlich 
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von den Rechnungsgrundlagen 2. Ordnung der Solvency 

II Rückstellung ab. 

     

VERGLEICH LUX-GAAP ZU SOLVENCY II - KRANKENVERSICHE-
RUNGEN NAD LEBENSVERSICHERUNG UND LEBENSVERSICHE-
RUNG 

  

Lux 
GAAP-

Wert   
Solvency 

II-Wert  

  in TEuro   in TEuro  

Lebensversicherung  7.067.195  6.681.791 

Bester Schätzwert    6.422.264 

Risikomarge    259.527 

Fondsgebundene Versicherungen  6.703.625   

Beitragsüberträge  3.485   

Deckungsrückstellungen  323.293   

Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versi-

cherungsfälle  12.403   

Rückstellung für Beitragsrückerstattung  339   

Sonstige vt. Rückstellungen  24.050   

Ansammlungsguthaben / gutgeschriebene 
Überschussanteile  0   

Krankenversicherung nAd Lebensversiche-
rung  141.217  129.668 

Bester Schätzwert    116.148 

Risikomarge    13.520 

Beitragsüberträge   1.172   

Deckungsrückstellung  120.813   

Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versi-
cherungsfälle  19.232   

Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
 0   

     

 

Risikomarge 

Die Risikomarge stellt sicher, dass der Wert der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen dem Betrag entspricht, 

den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

bei Bestandsübernahme erwartungsgemäß benötigen, um 

die Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

zu erfüllen. 

Für die Ermittlung der Risikomarge wird ein Betrag an an-

rechnungsfähigen Eigenmitteln berechnet, der der Sol-

venzkapitalanforderung entspricht, die für die Bedeckung 

der Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

während ihrer Laufzeit erforderlich ist. Zur Berücksichti-

gung der Kapitalbereitstellungskosten wird der ermittelte 

Kapitalbetrag mit einem Kapitalkostensatz verzinst. 

Für die Berechnung der Risikomarge wurde von der Ver-

einfachung der Methode 1 gemäß Leitlinie 62 der EIOPA-

Leitlinien zur Bewertung von versicherungstechnischen 

Rückstellungen Gebrauch gemacht: Ermittlung von Nähe-

rungswerten für die Einzel- oder Teilrisiken innerhalb eini-

ger oder sämtlicher für die Berechnung der künftigen Sol-

venzkapitalanforderungen zu verwendenden Module und 

Untermodule. 

Die Zeitreihe der zukünftigen SCR wird mit dem laufzeit-

abhängigen, risikofreien Zinssatz diskontiert und zum Bar-

wert summiert. Nach dem Kapitalkostenansatz wird der 

Barwert mit dem regulatorisch vorgegebenen Kapitalkos-

tensatz von 6 % multipliziert. 

Die Ergebnisse der R+V Luxembourg sind in den Ab-

schnitten zu den „Besten Schätzwerten“ dargestellt. 

Bester Schätzwert der Einforderbaren Beträge aus 

Rückversicherungsverträgen 

In der Solvabilitätsübersicht wird unter der Position „Ein-

forderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen“ der 

Barwert der Zahlungsströme aus Rückversicherungsver-

trägen zuzüglich der Depotverbindlichkeiten ausgewiesen. 

Hierzu werden die erwarteten Rückversicherungsergeb-

nisse mittels aktuarieller Verfahren über den gesamten 

Projektionszeitraum fortgeschrieben und mit der risikolo-

sen Zinskurve diskontiert. 

Aufgrund der geringen Ausfallwahrscheinlichkeiten in den 

relevanten Bonitätsstufen wird aus Materialitätsgründen 

auf eine Anpassung der einforderbaren Beträge um das 

Gegenparteiausfallrisiko verzichtet. Im Gegensatz zur Lux-

GAAP-Rechnungslegung erfolgt der Ausweis in der Solva-

bilitätsübersicht vollständig auf der Aktivseite.  

Gemessen an den versicherungstechnischen Rückstellun-

gen des Bruttogeschäfts ist diese Position von untergeord-

neter Bedeutung. 

D.3 Sonstige Verbindlichkeiten 

Andere Rückstellungen als versicherungstechnische 

Rückstellungen 

Die Bilanzierung der anderen Rückstellungen als versiche-

rungstechnische Rückstellungen entspricht nach Solvency 

II den Vorschriften der IFRS. Die Position umfasst Rück-

stellungen für Altersteilzeitmodelle, Jubiläumsverpflichtun-

gen und Wertguthaben für Lebensarbeitszeitkonten, die 

nach IAS 19 bilanziert werden. Die Bewertung der vertrag-

lichen Altersteilzeit- und Jubiläumsverpflichtungen der 

R+V erfolgt gemäß IAS 19 auf Basis der zu den Renten-

zahlungsverpflichtungen erläuterten Prämissen.  
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Ansatz und Bewertung der weiteren Rückstellungen dieser 

Bilanzposition erfolgt entsprechend dem IFRS-Ansatz mit 

dem Erfüllungsbetrag.  

Unterschiede zur luxemburgischen Rechnungslegung sind 

zum einen darauf zurückzuführen, dass ein Teil der sonsti-

gen Rückstellungen nach Lux-GAAP unter IFRS den 

sonstigen Verbindlichkeiten zugeordnet wird. Zum ande-

ren kann der Unterschied auf die unterschiedliche Bewer-

tung der Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen und 

Altersteilzeit zurückgeführt werden. 

Rentenzahlungsverpflichtungen 

Die Bilanzierung der anderen Rückstellungen als versiche-

rungstechnische Rückstellungen entspricht nach Solvency 

II den Vorschriften der IFRS. Die Position umfasst Rück-

stellungen für Altersteilzeitmodelle, Jubiläumsverpflichtun-

gen und Wertguthaben für Lebensarbeitszeitkonten, die 

nach IAS 19 bilanziert werden. Die Bewertung der vertrag-

lichen Altersteilzeit- und Jubiläumsverpflichtungen der 

R+V erfolgt gemäß IAS 19 auf Basis der zu den Renten-

zahlungsverpflichtungen erläuterten Prämissen.  

Ansatz und Bewertung der weiteren Rückstellungen dieser 

Bilanzposition erfolgt entsprechend dem IFRS-Ansatz mit 

dem Erfüllungsbetrag.  

Unterschiede zur luxemburgischen Rechnungslegung sind 

zum einen darauf zurückzuführen, dass ein Teil der sonsti-

gen Rückstellungen nach Lux-GAAP unter IFRS den 

sonstigen Verbindlichkeiten zugeordnet wird. Zum ande-

ren kann der Unterschied auf die unterschiedliche Bewer-

tung der Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen und 

Altersteilzeit zurückgeführt werden. 

Latente Steuerschulden 

Siehe hierzu die Erläuterungen unter D.1 (Vermögens-

werte) im Abschnitt latente Steueransprüche. 

Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten 

Entsprechend dem IFRS-Ansatz erfolgt die Bewertung mit 

dem Erfüllungsbetrag. 

Wesentliche quantitative oder qualitative Unterschiede zur 

luxemburgischen Rechnungslegung bestehen nicht. 

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und 

Vermittlern 

Entsprechend dem IFRS-Ansatz erfolgt die Bewertung mit 

dem Erfüllungsbetrag.  

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur luxemburgi-

schen Rechnungslegung bestehen nicht. 

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene 

Verbindlichkeiten 

Unter dieser Bilanzposition werden alle sonstigen, nicht an 

anderer Stelle ausgewiesenen Verbindlichkeiten erfasst, 

die unter keiner anderen Position bilanziert werden. An-

satz und Bewertung der Bilanzposition erfolgt entspre-

chend dem IFRS-Buchwert. 

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur luxemburgi-

schen Rechnungslegung bestehen nicht. 
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SONSTIGE NICHT AN ANDERER STELLE AUSGEWIESENE VERBINDLICHKEITEN 

  Solvency II-Wert   Lux GAAP-Wert  

  in TEuro   in TEuro  

Eventualverbindlichkeiten  0  0 

Andere Rückstellungen als versicherungstechnische  
Rückstellungen 

 
3.926  4.643 

Rentenzahlungsverpflichtungen   1.098  138 

Depotverbindlichkeiten   468  468 

Latente Steuerschulden   169.719  0 

Derivate  6  0 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  0  0 

Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten  
gegenüber Kreditinstituten  6.851  6.003 

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und  
Vermittlern  1.766  3.508 

Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern   0  0 

Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung)   150  150 

Nachrangige Verbindlichkeiten   0  0 

davon nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten   0  0 

davon in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten  0  0 

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene  
Verbindlichkeiten  8.942  8.942 

Summe  192.926  23.852 
     

 

D.4 Alternative Bewertungsmethoden 

Die beizulegenden Zeitwerte unter Solvency II werden auf 

Basis einer dreistufigen Bewertungshierarchie ermittelt. 

Die Zuordnung gibt Auskunft darüber, welche der ausge-

wiesenen Zeitwerte über Transaktionen am Markt zu-

stande gekommen sind und in welchem Umfang die Be-

wertung wegen fehlender Markttransaktionen auf alternati-

ven Bewertungsmethoden beruht, welche auf Basis be-

obachtbarer marktabgeleiteter Inputfaktoren oder mittels 

Verwendung nicht beobachtbarer Inputfaktoren erfolgen. 

Die Zuordnung zu einer der drei Level hängt gemäß Art. 

10 DVO von den im Rahmen der Bewertung ver-

wendeten Inputfaktoren ab: 

Level 1: Prinzipiell sind Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten anhand der Marktpreise zu bewerten, 

die an aktiven Märkten für identische Vermögens-

werte und Verbindlichkeiten notiert sind. 

Level 2: Ist es nicht möglich, die an aktiven Märkten 

für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkei-

ten notierten Marktpreise zu verwenden, so werden 

die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten anhand 

der Marktpreise bewertet, die an aktiven Märkten für 

ähnliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten no-

tiert sind, wobei den Unterschieden durch entspre-

chende Berichtigungen Rechnung getragen wird. 

Level 3: Sind die Kriterien für einen aktiven Markt 

nicht erfüllt, sind alternative Bewertungsmethoden 

zu verwenden; diese stützen sich so wenig wie mög-

lich auf unternehmensspezifische Inputfaktoren und 

weitest möglich auf relevante Marktdaten, ein-

schließlich folgender:  

a) Preisnotierungen für identische oder ähnliche 

Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten auf Märkten, 

die nicht aktiv sind;  

b) andere Inputfaktoren als Marktpreisnotierungen, die für 

den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit beobachtet 

werden können, einschließlich Zinssätzen und -kurven, die 

für gemeinhin notierte Spannen beobachtbar sind, implizi-

ter Volatilitäten und Kredit-Spreads;  

c) marktgestützte Inputfaktoren, die möglicherweise nicht 

direkt beobachtbar sind, aber auf beobachtbaren Marktda-

ten beruhen oder von diesen untermauert werden. 

Die Bewertungstechnik muss mit einem oder mehreren 

der folgenden Ansätze in Einklang stehen: 
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a) dem marktbasierten Ansatz, bei dem Preise und andere 

maßgebliche Informationen genutzt werden, die durch 

Markttransaktionen entstehen, an denen identische oder 

ähnliche Vermögenswerte, Verbindlichkeiten oder Grup-

pen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten beteiligt 

sind; 

b) dem einkommensbasierten Ansatz, bei dem künftige 

Beträge, wie Zahlungsströme oder Aufwendungen und Er-

träge, in einen einzigen aktuellen Betrag umgewandelt 

werden (z.B. Barwerttechniken, Optionspreismodelle und 

die Residualwertmethode); 

c) dem kostenbasierten oder dem auf den aktuellen Wie-

derbeschaffungskosten basierenden Ansatz, der den Be-

trag widerspiegelt, der gegenwärtig erforderlich wäre, um 

die Dienstleistungskapazität eines Vermögenswerts zu er-

setzen; 

Diese Zuordnung gemäß Art. 10 DVO wird von R+V zu 

Bewertungszwecken mit der Zuordnung gemäß IFRS 13 

identifiziert. 

Gemäß Art. 11 bis 15 und Kap. III DVO sind hiervon die 

folgenden Bilanzpositionen explizit ausgenommen, da ge-

sonderte Bewertungsvorgaben vorliegen: 

- Geschäfts- und Firmenwert 

- Immaterielle Vermögenswerte 

- Anteile an verbundenen Unternehmen, einschl. Beteili-

gungen, sofern nach der Angepassten Equity-Methode 

bewertet 

- Versicherungstechnische Rückstellungen einschl. der 

einforderbaren Beiträge aus Rückversicherungsverträ-

gen 

- Eventualverbindlichkeiten 

- Finanzielle Verbindlichkeiten 

- Latente Steuern 

Die alternativen Bewertungsmethoden folgen überwiegend 

dem einkommensbasierten Ansatz.  

Folgende Sachverhalte bewirken bei R+V auf Einzeltitel-

ebene immer eine eindeutige Zuordnung zu folgendem 

Level: 

Level 1: 

- Zum Stichtag unverändert übernommene Marktpreise 

von aktiven Märkten, unabhängig davon, wie niedrig am 

Bewertungsstichtag das Transaktionsvolumen an diesem 

Handelsplatz tatsächlich ist 

- Kurse auf anderen Börsenplätzen als dem in SAP zuge-

ordnetem „Stamm-Handelsplatz“ 

Level 2: 

- Kursmitteilung eines an der Börse gelisteten Papiers di-

rekt vom Emittenten (z.B. wegen geringer Emissions-

größe) 

- Zuordnung zu fiktiven Handelsplätzen bei Preisser-

viceagenturen  

- Kurs, der älter als 10 Tage ist 

- Berichtigungen ausschließlich anhand Marktparametern 

wie Zinsstrukturkurve, Währung, Ratingklasse usw. 

Level 3: 

- Bewertung anhand des Ertragswertverfahrens IDW S1 

- Verwendung des NAV 

- Überwiegende Verwendung von Schätzungen, wie 

Wahrscheinlichkeiten usw. 

- Papiere, die sich in Liquidation befinden und wo keine 

aktuelle Kursermittlung mehr stattfindet 

- Verwendung des Anschaffungswertes oder des Nominal-

wertes 

Die nachfolgende Tabelle stellt die angewandten Bewer-

tungshierarchien für die relevanten Bilanzpositionen der 

R+V Luxembourg im Überblick dar. 
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SOLVENCY II-BEWERTUNGSHIERACHIE       

  Bewertungslevel 

  

Notierte 
Marktpreise 
auf aktiven 

Märkten 

 

Notierte Marktpreise 
ähnlicher Ver-  

mögenswerte und 
Verbindl. 

 

nicht am Markt be-
obachtbare Bewer-

tungs-  
parameter 

  Level 1  Level 2  Level 3 

Aktiva       

Immobilien und Sachanlagen für den Eigenbedarf      X 

Anleihen       

davon Staatsanleihen  X  X   

davon Unternehmensanleihen  X  X  X 

davon Besicherte Wertpapiere    X  X 

Investmentfonds  X  X  X 

Derivate    X   

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge  X  X   

Sonstige Vermögenswerte    X  X 

Passiva       

Rentenzahlungsverpflichtungen      X 

Derivate    X   

Sonstige Verbindlichkeiten      X 

       

 

In einem regelmäßigen Prozess wird sichergestellt, dass 

die verwendeten Modelle zur Bewertung der Level 3-Posi-

tionen den regulatorischen Anforderungen gemäß Art. 98 

LSA genügen. Hierbei werden die Grundsätze der ord-

nungsmäßigen Buchführung hinsichtlich Willkürfreiheit und 

Stetigkeit berücksichtigt. Weiterhin werden die zugrunde-

liegenden Annahmen und Inputparameter dokumentiert 

und regelmäßig validiert. Sollten sich Veränderungen der 

Bewertungsbasis, zum Beispiel bei inaktiven Märkten oder 

bei der Anpassung von Parametern ergeben haben, die 

eine andere Zuordnung erforderlich machen, werden ent-

sprechende Umgliederungen vorgenommen. 

Im Folgenden werden sämtliche alternative Bewertungs-

methoden erläutert, die im Berichtszeitraum für die Bewer-

tung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten Anwen-

dung fanden: 

Unternehmensanleihen 

Wenn durch den Kurslieferanten auf Preise schlechterer 

Qualität zurückgegriffen wurde oder es sich um Börsenpa-

piere handelt für die der Handel ausgesetzt ist, erfolgt eine 

Umgliederung von Level 2 in Level 3. 

Die Marktwerte von Namenspapieren und Schuldschein-

darlehen werden auf Basis von Zinsstrukturkurven 

(Swapkurve) unter Anwendung der Discounted Cashflow 

Methode berechnet. Die Marktwerte werden dabei in Ab-

hängigkeit von Emittent und Risikoklasse (gedeckt, unge-

deckt, nachrangig) der Papiere ermittelt, wobei diese Kri-

terien die Höhe der zugrunde gelegten Zinsspreads defi-

nieren.  

Besicherte Wertpapiere 

Bei der R+V Luxembourg fallen unter diese Kategorie die 

Asset-Backed-Securities (ABS). Die Marktwertermittlung 

der Asset-Backed-Securities-Produkte erfolgt durch die 

Value & Risk Valuation Services GmbH und basiert auf 

zwei wesentlichen Informationsquellen. 

Dies sind zum einen die Geschäftsdaten beziehungsweise 

die Daten zu den hinterlegten Sicherheiten, welche die 

Stammdaten der Produkte darstellen und qualitative Aus-

sagen über das jeweilige Geschäft erlauben. 

Zum anderen sind es die prognostizierten Rückzahlungen, 

aus denen die Zahlungsströme der Geschäfte abgeleitet 

werden und die damit den quantitativen Hintergrund zur 

Bewertung bilden. 

Investmentfonds 

Die Marktpreise der extern verwalteten Immobilienfonds 

werden von der KVG gemeldet. Als Bewertungsgrundlage 

dient hier der Net-Asset-Value. 

Rentenzahlungsverpflichtungen 

Die Berechnung nach den Anforderungen des IAS 19 er-

folgt durch externe Gutachten, wobei die Berechnungen 

auf den biometrischen Grundwerten der Heubeck-Tafeln 

beruhen. Der Diskontierungszinssatz ist gemäß IAS 19 auf 
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Grundlage der Renditen bestimmt worden, die am Bilanz-

stichtag für erstrangige Industrieanleihen erzielt wurden. 

Sonstige Vermögenswerte / Sonstige 

Verbindlichkeiten 

Unter den „Sonstigen Vermögenswerten“ sind verschie-

dene Bilanzpositionen zusammengefasst. Dies betrifft im 

Wesentlichen Forderungen (Handel, nicht Versicherung) 

sowie Forderungen gegenüber Versicherungsnehmer und 

Versicherungsvermittler. Die Position „Sonstigen Verbind-

lichkeiten“ umfasst Verbindlichkeiten gegenüber Versiche-

rungsnehmer und Versicherungsvermittler sowie andere 

Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellun-

gen. Die zusammengefassten Bilanzpositionen der „Sons-

tigen Vermögenswerte“ und „Sonstigen Verbindlichkeiten“ 

werden in der Solvabilitätsübersicht gemäß IFRS grund-

sätzlich zu fortgeführten Anschaffungskosten beziehungs-

weise zum Restbuchwert oder zum Nominalwert ange-

setzt. Abweichungen zum IFRS-Wert begründen sich le-

diglich in ausweistechnischen Unterschieden. 

D.5 Sonstige Angaben 

Nach aktueller Einschätzung liegen keine berichtspflichti-

gen sonstigen Informationen vor. 
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E Kapitalmanagement 

E.1 Eigenmittel 

 

Kapitalmanagementstrategie 

Dem Zusammenspiel zwischen Kapital- und Risikoma-

nagement kommt eine wichtige Funktion bei der Sicher-

stellung der Gesamtsolvabilität zu. Darüber hinaus erfor-

dern die Volatilität der Soll- und Ist-Werte aufgrund der 

Verankerung des Marktwertprinzips in der Solvency II-

Richtlinie sowie die Anforderung, dass der Risikokapital-

bedarf jederzeit mit anrechnungsfähigen Eigenmitteln zu 

bedecken ist, einerseits eine kontinuierliche Beobachtung 

der Bedeckung und andererseits ein angemessenes, zu-

kunftsorientiertes Management der Eigenmittel. Im Rah-

men des Kapitalmanagements sind mögliche Maßnahmen 

zu beurteilen, die einer Verbesserung oder Wiederherstel-

lung der Eigenmittelausstattung unter Normalbedingungen 

sowie in Stresssituationen dienen können. 

Die vorausschauende Gegenüberstellung der Kapitalan-

forderungen und der verfügbaren Eigenmittel über den 

Planungshorizont findet im mittelfristigen Kapitalmanage-

mentplan statt. 

Das Kapitalmanagement liegt – als wesentlicher Teil des 

Risikomanagements – in der Verantwortung des Verwal-

tungsrats der R+V Luxembourg. Ein zentraler Aspekt des 

Kapitalmanagementprozesses stellt die Erstellung des mit-

telfristigen Kapitalmanagementplans dar. Die Aufgabe des 

Kapitalmanagementplans liegt darin, die jederzeitige Be-

deckung der Kapitalanforderungen der R+V Luxembourg 

zu gewährleisten. Der mittelfristige Kapitalmanagement-

plan berücksichtigt insbesondere folgende Aspekte: 

- geplante Kapitalemissionen; 

- die Fälligkeit von Eigenmittelbestandteilen unter Einbe-

ziehung sowohl der vertraglich vereinbarten Fälligkeit als 

auch einer vorzeitigen Rückzahlungs- oder Tilgungsmög-

lichkeit; 

- die Auswirkung einer Emission, Tilgung, Rückzahlung o-

der anderweitigen Veränderung der Bewertung von Ei-

genmittelbestandteilen auf die Anrechnungsgrenzen zur 

Bedeckung von SCR und MCR (Tiering); 

- die Anwendung und die Implikationen der Ausschüt-

tungsstrategie; 

- die Ergebnisse der im Rahmen des ORSA durchgeführ-

ten Projektionen. 

Der Betrachtungshorizont des Kapitalmanagementplans 

entspricht analog dem Geschäftsplanungshorizont der 

R+V Luxembourg drei Jahre. 

Der Kapitalmanagementplan berücksichtigt die Ergebnisse 

der im ORSA durchgeführten Projektionen und stellt dar-

aus die im Verlauf der Planungsperiode resultierende Ent-

wicklung der Bedeckung dar. Der Kapitalmanagementplan 

spiegelt somit die Wechselwirkung zwischen der Kapital-

planung und dem Risikoprofil des Unternehmens sowie 

die Verzahnung der beiden Prozesse wider. 

Aufgrund der gesetzlich geforderten Verzahnung des Ka-

pitalmanagementprozesses mit dem ORSA orientiert sich 

die Frequenz der Aktualisierung des Kapitalmanagement-

plans an der Frequenz des ORSA-Prozesses. Somit ist 

der Kapitalmanagementplan einerseits jährlich infolge ei-

nes regulären ORSA und andererseits infolge eines ad-

hoc ORSA zu aktualisieren. 

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderun-

gen im Hinblick auf die zugrunde gelegten Ziele, Annah-

men und Maßnahmen der Kapitalmanagementstrategie. 

Gesamteigenmittel 

Die Gesamteigenmittel setzen sich aus den Basiseigen-

mitteln und den ergänzenden Eigenmitteln zusammen. 

Basiseigenmittel sind der Überschuss der Vermögens-

werte über die Verbindlichkeiten abzüglich des Betrages 

der eigenen Aktien, nicht-anzuerkennender Beteiligungen 

an Finanz- und Kreditinstituten sowie vorhersehbarer Divi-

denden und Ausschüttungen. 
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Ergänzende Eigenmittel sind solche, die nicht zu den Ba-

siseigenmitteln zählen, und die zum Ausgleich von Verlus-

ten eingefordert werden können, sofern die Aufsicht diese 

nach einer Kriterienprüfung genehmigt. Zum 31.12.2016 

sind keine ergänzenden Eigenmittel angesetzt. Derzeit 

strebt die R+V Luxembourg keine Genehmigung ergän-

zender Eigenmittel an. 

Gemäß Art. 102 LSA und Art. 27 Reg. CAA werden die 

gesamten Eigenmittel je nach Ausprägung beziehungs-

weise Erfüllungsgrad der regulatorisch vorgegebenen 

Merkmale in drei unterschiedliche Klassen, sogenannte 

„Tiers“, unterteilt. Die Einstufung erfolgt gemäß den nach-

folgenden Mindestanforderungen: 

- Ständige Verfügbarkeit 

- Nachrangigkeit 

- Ausreichende Laufzeit 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, ob und inwieweit ein Ei-

genmittelbestandteil frei ist von Verpflichtungen oder An-

reizen zur Rückzahlung des Nominalbetrags, obligatori-

schen festen Kosten und sonstigen Belastungen. 

Zum Stichtag werden alle Basiseigenmittel der R+V Lu-

xembourg gemäß den oben genannten Kriterien als Tier 1 

klassifiziert. 

         

BASISEIGENMITTEL NACH ABZÜGEN         

  Gesamt  Tier 1  Tier 2  Tier 3 

  in TEuro   in TEuro   in TEuro   in TEuro  

Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile)  21.750  21.750  0  0 

Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio  0  0  0  - 

Überschussfonds  0  0  -  - 

Ausgleichsrücklage  620.542  620.542  -  - 

Nachrangige Verbindlichkeiten  0  0  0  0 

Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steuer-
ansprüche  0  -  -  0 

Basiseigenmittel nach Abzügen  642.292  642.292  0  0 
         

 

Die Basiseigenmittel der R+V Luxembourg setzen sich 

zum Stichtag aus 21.750 TEuro Grundkapital und der Aus-

gleichsrücklage in Höhe von 620.542 TEuro zusammen. 

Latente Netto-Steueransprüche liegen zum Stichtag nicht 

vor.  

Das Grundkapital wird als solches bezeichnet, sofern zum 

einen die Aktien direkt vom Unternehmen ausgegeben 

werden und zum anderen die Aktien, im Falle der Insol-

venz, einen Anspruch des Inhabers auf das Restvermö-

gen der Gesellschaft verkörpern.  

Gemäß Solvency II wird die Ausgleichsrücklage ermittelt, 

indem vom Überschuss der Aktiva über die Passiva die 

separat ausgewiesenen Basiseigenmittel, die vom Unter-

nehmen gehaltenen eigenen Aktien, vorhersehbare Divi-

denden, Ausschüttungen und Entgelte sowie Beteiligun-

gen an Finanz- und Kreditinstituten abgezogen werden. 
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AUSGLEICHSRÜCKLAGE       

  
Lux-GAAP-Wert  Umbewertung  

Solvency II- 
Wert  

  in TEuro   in TEuro   in TEuro  

Gewinnrücklage/Verlustrücklage  255.752  255.752  - 

Bilanzgewinn/-verlust  33.947  33.947  - 

Bewertungsunterschiede  -  330.843  - 

Anlagen  737.685  70.944  808.629 

Sonstige Vermögenswerte  6.806.028  -13.446  6.792.582 

Vt. Rückstellungen (abzgl. Überschussfonds)  7.208.412  396.953  6.811.459 

Sonstige Verbindlichkeiten  23.852  645  23.207 

Latente Steuerschulden nach Salidierung  0  -124.253  -124.253 

Vorhersehbare Dividenden, 
Ausschüttungen und Entgelte  -  0  0 

Ausgleichsrücklage  -  620.542  - 
       

 

In der Ausgleichsrücklage sind die Bewertungsdifferenzen 

beziehungsweise überschießenden Eigenmittelpositionen 

der Lux-GAAP-Bilanz im Vergleich zur Bewertung nach 

Solvency II erfasst. Die Ausgleichsrücklage enthält zum 

Stichtag unter anderem die Rücklage nach Lux-GAAP in 

Höhe von 255.752 TEuro sowie Anpassungen durch Neu-

bewertung der Kapitalanlagen (70.944 TEuro) und der ver-

sicherungstechnischen Rückstellungen (396.953 TEuro). 

Weiterhin liegen latente Steuerschulden nach Saldierung 

in Höhe von 124.253 TEuro vor, welche unter Lux-GAAP 

nicht angesetzt werden. 

Anrechnungsfähige Eigenmittel 

Zur Bestimmung der anrechnungsfähigen Eigenmittel ge-

mäß Solvency II sind neben der Eigenmittelgüte, d.h. der 

Klassifizierung in Tiers, zusätzlich quantitative Anforderun-

gen an die Zusammensetzung der zur Bedeckung heran-

zuziehenden Eigenmittel zu beachten. Dabei ist grund-

sätzlich zwischen Anforderungen im Zusammenhang mit 

der Bedeckung des SCR und Anforderungen im Zusam-

menhang mit der Bedeckung des MCR zu unterscheiden. 

Die zur Verfügung stehenden Eigenmittel der R+V Luxem-

bourg bestehen vollständig aus Eigenmitteln der höchsten 

Qualitätsstufe und können unbeschränkt zur Bedeckung 

des SCR und MCR angerechnet werden.  

         

ANRECHNUNGSFÄHIGE EIGENMITTEL         

  Gesamt  Tier 1  Tier 2  Tier 3 

  in TEuro   in TEuro   in TEuro   in TEuro  

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der  
SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel  642.292  642.292  0  0 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der  
MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel  642.292  642.292  0  - 

         

 

Vergleich zum Lux-GAAP-Eigenkapital 

Die Unterschiede zum Lux-GAAP-Eigenkapital umfassen 

zum Stichtag im Wesentlichen die in der Ausgleichsrück-

lage enthaltenen Umbewertungen der Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten (330.843 TEuro). Die Veränderun-

gen der versicherungstechnischen Rückstellungen bezie-

hen sich auf Bewertungs- und Ansatzunterschiede zwi-

schen Lux-GAAP und Solvency II.  

Insgesamt ergeben sich anrechnungsfähige Eigenmittel in 

Höhe von 642.292 TEuro. 
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E.2 Solvenzkapitalanforderung und 

Mindestkapitalanforderung 

Der Solvenzkapitalbedarf (SCR) wird im Standardmodell 

unter dem Grundsatz der Unternehmensfortführung so er-

mittelt, dass alle quantifizierbaren Risiken, denen ein Ver-

sicherungsunternehmen ausgesetzt ist, berücksichtigt 

werden. Er wird als Value at Risk (VaR) zu einem Kon-

fidenzniveau von 99,5 % über einen Zeitraum von einem 

Jahr berechnet. 

Grundsätzlich folgt die Berechnung des SCR einem modu-

laren Aufbau. In dieser Struktur werden Risiken, die einen 

ähnlichen Ursprung aufweisen, zu sogenannten Risikomo-

dulen zusammengefasst, wobei bei der R+V Luxembourg 

folgende Risiken berücksichtigt werden: 

- Lebensversicherungstechnisches Risiko 

- Marktrisiko 

- Gegenparteiausfallrisiko 

- Operationelles Risiko 

Die jeweiligen Risikomodule setzen sich zusätzlich aus 

verschiedenen Subrisikomodulen zusammen. Für diese 

werden die jeweiligen Kapitalanforderungen bestimmt und 

anschließend zum SCR der übergeordneten Risikokatego-

rie aggregiert. Gemäß diesem Aufbau werden die einzel-

nen Risikokategorien zur sogenannten Basissolvenzkapi-

talanforderung (BSCR) aggregiert. Um anschließend das 

Gesamt SCR zu ermitteln, wird einerseits die Kapitalanfor-

derung für operationelle Risiken zum BSCR hinzugerech-

net und anderseits wird der Einfluss risikomindernder Ef-

fekte (Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechni-

schen Rückstellungen und Verlustausgleichsfähigkeit der 

latenten Steuern) berücksichtigt. 

Die Basissolvenzkapitalanforderung (BSCR) beträgt zum 

Stichtag 339.364 TEuro. Die Ermittlung erfolgt durch Ag-

gregation der Risikomodule mittels einer Wurzelformel so-

wie einer vorgegebenen Korrelationsmatrix, welche die 

Abhängigkeiten der Risikomodule berücksichtigt. Der dar-

aus entstehende Diversifikationseffekt beträgt 

100.890 TEuro. Das SCR der R+V Luxembourg setzt sich 

aus dem BSCR und dem operationellen Risiko (OpRisk) in 
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Höhe von 17.612 TEuro zusammen, abzüglich der Risi-

kominderung durch latente Steuern in Höhe von 

97.849 TEuro. Das SCR der R+V Luxembourg beträgt so-

mit 259.126 TEuro. Das MCR liegt bei 64.782 TEuro, dies 

entspricht 25 % des SCR-Wertes. Die Aufteilung des SCR 

auf die einzelnen Risikokategorien kann der folgenden Ta-

belle entnommen werden: 

     

SCR / MCR 

  BRUTTO 2016  NETTO 2016 

  in TEuro   in TEuro  

Marktrisiko  128.917  128.917 

Gegenparteiausfallrisiko  524  524 

Lebensversicherungstechnisches Risiko  265.013  265.013 

Krankenversicherungstechnisches Risiko  45.800  45.800 

Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko  0  0 

Diversifikation  -100.890  -100.890 

Risiko immaterielle Vermögenswerte  0  0 

Basissolvenzkapitalanforderung  339.364  339.364 

Operationelles Risiko  17.612 

Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs- 
technischen Rückstellungen  0   

Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern  -97.849 

Solvenzkapitalanforderung  259.127 

Mindestkapitalanforderung  64.782 
     

 

Das Lebensversicherungstechnische Risiko nimmt mit 

265.013 TEuro die größte Risikoposition der R+V Luxem-

bourg ein, gefolgt vom Marktrisiko mit 128.917 TEuro. 

Zum Stichtag liegen ausreichende Eigenmittel zur Bede-

ckung des Risikokapitals des Unternehmens vor. Die auf-

sichtsrechtliche Bedeckungsquote des SCR liegt bei  

248 %, die des MCR bei 991 %. Die hervorragende Bede-

ckungsquote wird ohne Anwendung der genehmigungs-

pflichtigen Instrumente der Übergangsmaßnahmen und 

der Volatilitätsanpassung erreicht. 

Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen gemäß DVO 

Artikel 297 Abs. 2 a sind wir zu folgender Aussage ver-

pflichtet: Der endgültige Betrag der Solvenzkapitalanforde-

rung unterliegt noch der aufsichtlichen Prüfung.  

E.3 Verwendung des durationsbasierten 

Untermoduls Aktienrisiko bei der 

Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 

Die Durationsmethode für das Aktienrisiko wird bei der Be-

rechnung der Solvenzkapitalanforderung nicht angewen-

det. 

E.4 Unterschiede zwischen der 

Standardformel und etwa verwendeten 

internen Modellen 

Ein internes Modell kommt bei der R+V Luxembourg nicht 

zur Anwendung. 

E.5 Nichteinhaltung der 

Mindestkapitalanforderung und 
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        Nichteinhaltung der 
Mindestkapitalanforderung und 
Nichteinhaltung der 
Solvenzkapitalanforderung 

 

 

 

Nichteinhaltung der 

Solvenzkapitalanforderung 

Zum Bilanzstichtag und während des Berichtszeitraumes 

lag stets eine ausreichende Bedeckung des SCR sowie 

MCR vor. Gegenwärtig sind keine Risiken bekannt, die zu 

einer Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung oder 

Mindestkapitalanforderung führen. 

E.6 Sonstige Angaben 

Nach derzeitiger Einschätzung liegen keine berichtspflich-

tigen sonstigen Informationen vor. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

       

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS (I/II) 

       

A.o. Abschreibun-
gen  Außerordentliche Abschreibungen   EIOPA  

European Insurance and Occupational Pensions 
Authority 

ABS  Asset-Backed-Securities  ESM  Europäischer Stabilisierungsmechanismus 

Abs.  Absatz  EU  Europäische Union 

abzgl.  abzüglich  EUR  Euro 

AG  Aktiengesellschaft  EWU  Europäische Währungsunion 

ALV  Arbeitslosigkeitzusatzversicherung  EZB  Europäische Zentralbank 

ALM  Asset-Liability-Management   FLV  Fondsgebundene Lebensversicherung  

Art.  Artikel  Fondsgeb.  Fondsgebunden 

AU  Arbeitsunfähigkeitsversicherung  GAAP  Generally Accepted Accounting Principles  

BaFin  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  GDV  
Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-

wirtschaft e.V. 

BoS  Board of Supervisors  ggf.  gegebenenfalls 

BSCR  Basis SCR  GPAR  Gegenparteiausfallrisiko 

bzw.  beziehungsweise  HGB  Handelsgesetzbuch 

CA  
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesell-

schaft  HUR  Haftpflicht-Unfallrenten 

ca.  circa  IAS  International Accounting Standards 

CAA  Commissariat aux Assurances  IDW  Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 

CL  Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft  IFRS  International Financial Reporting Standards 

CMS  Constant Maturity Swaps  IIA  Institute of Internal Auditors 

CRA  Credit Rating Agency  IKS  Internes Kontrollsystem  

CVA  Credit Valuation Adjustment  ISRK  Interne Schadenregulierungskosten 

DAV  Deutsche Aktuarvereinigung e.V.  KV  Krankenversicherung 

DBO  Defined Benefit Obligation  LSA  
Loi du 7 decembre 2015 sur le secteur des as-

surances 

DeckRV  Deckungsrückstellungsverordnung  MCR  
Minimum Capital Requirement (Mindestkapital-

anforderung) 

DIIR  Deutsches Institut für Interne Revision  nAd  nach Art der 

DVO  Durchführungsverordnung  OpRisk  Operationelles Risiko 

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank   ORSA  Own Risk and Solvency Assessment 

EDV  Elektronische Datenverarbeitung  OSN  Overall Solvency Needs 

EFSF  
Europäischer Finanzstabilisierungsmechanis-

mus  QRT  Quantitative Reporting Templates 

EG  Europäische Gemeinschaft  R+V  
Hier: R+V Versicherung AG Versicherungs-

gruppe 

Einford.  Einforderbar  RechVersV  
Verordnung über die Rechnungslegung von Ver-

sicherungsunternehmen  
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS (II/II) 

       

Reg. CAA  
Règlement du Commissariat aux Assurances N° 

15/03 vom 7. Dez. 2015  u.a.  unter anderem  

RfB  Rückstellung für Beitragsrückerstattung  Überschussf.  Überschussfonds 

RMF  Risikomanagementfunktion   UBR  
Unfallversicherungsgeschäft mit Beitragsrückge-

währ 

RSR  Regular Supervisory Report  üG  übernommenes Rückversicherungsgeschäft 

RV  Rückversicherung  UFR  Ultimate Forward Rate  

RVA  R+V Allgemeine Versicherung AG  USD  US-Dollar 

RVL  R+V Lebensversicherung AG  VAG  Versicherungsaufsichtsgesetz 

RVLux  
R+V Luxembourg Lebensversicherung Lebens-

versicherung S.A.  VaR  Valuie at Risk  

RVV  R+V Versicherung AG  Verbindl.   Verbindlichkeiten 

S.A.  Societa` Anonima   VMF  Versicherungsmathematische Funktion  

S&P  Standard and Poor's  Vt.  Versicherungstechnisch 

SAG  selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft  VTV  
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft Versi-

cherungsverein auf Gegenseitigkeit 

SATEC  
Nationalen Institut für Statistik und Wirtschafts-

studien des Großherzogtums Luxemburg   Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

SCR  
Solvency Capital Requirement (Solvenzkapital-

anforderung)  WertV  Wertermittlungsverordnung 

SFCR  Solvency and Financial Condition Report  z.B.  zum Beispiel  

SII  Solvency II  ZÜB  Zukünftige Überschussbeteiligung 

TEuro  Tausend Euro     

       

 

  

 

                                                     

 

 

 


